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TEIL II: RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURÜBERSICHT 

3 Entwicklung des schweizerischen Waffenrechts 

In den letzten drei Jahrzenten hat die Waffengesetzgebung in der Schweiz einige grundle
gende Änderungen erfahren, die unter anderem einen Einfluss auf die Erhältlichkeit und den 
legalen Besitz von Schusswaffen haben, weshalb diese Entwicklungen hier in den Grundzü
gen kurz dargestellt werden sollen. Das aktuelle Waffengesetz (WG) trat am 1. Januar 1999 in 
Kraft und regelt die Materie seitdem für die gesamte Schweiz. Zuvor war das Waffenrecht 
kantonal sowie in einem Konkordat verankert (Aslantas, 2017). Das nationale Waffengesetz 
regelt den Erwerb, das Verbringen in das schweizerische Staatsgebiet, die Ausfuhr, das Auf
bewahren, den Besitz, das Tragen, den Transport, das Vermitteln, die Herstellung von und 
den Handel mit Waffen, Waffenbestandteilen und -zubehör sowie Munition und Munitions
bestandteilen (Art. 1 Abs. 2 WG). Es definiert den Begriff der Waffe in Art. 4 WG, wobei nicht 
nur Feuerwaffen darunter fallen, sondern auch andere Gegenstände wie etwa Messer, Elekt
roschockgeräte, Schlagringe und -stöcke oder Imitationswaffen. Das Waffengesetz bezweckt 
vor allem die Bekämpfung der missbräuchlichen Verwendung von Waffen, Waffenbestand
teilen, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteilen (Art. 1 Abs. 1 WG). Mit der Ein
führung des nationalen Waffengesetzes wurde das Tragen von Waffen schweizweit verboten 
– zuvor war dies in zwölf Kantonen ohne jede Bewilligung gestattet und in den anderen nur 
als Übertretung strafbar (Burlet et al., 2007). 

Aufgrund des Beitritts der Schweiz zum Schengener Abkommen wurde das Waffengesetz 
erstmals 2008 revidiert. Neu eingeführt wurde unter anderem, dass für den Erwerb einer 
Waffe zwischen Privaten ein gültiger Rechtstitel (Vertrag, Waffenerwerbsschein oder Ausnah
mebewilligung) benötigt wird und dass jeder Waffenerwerb mit Waffenerwerbsschein in ei
nem kantonalen Waffenregister eingetragen werden muss (fedpol, 2020; Waffenbörse, 2019). 
Auf ein nationales Waffenregister wurde hingegen verzichtet (Bundesrat, 2018). Zudem 
wurde neu der Besitz und das Schiessen mit Waffen für gewisse Staatsangehörige verboten, 
nachdem zuvor lediglich der Erwerb für diese Personen nicht erlaubt war (Etter, 2017). Im Jahr 
2010 wurde das Waffengesetz nochmals aufgrund der revidierten EU-Waffenrichtlinie ange
passt. Neu müssen die kantonalen Waffenregister elektronisch geführt und die darin gespei
cherten Informationen 30 Jahre aufbewahrt werden (fedpol, 2020). Um den Informationsaus
tausch zwischen den Kantonen und dem fedpol zu vereinfachen, sind die kantonalen Waffen
register zudem seit 2016 mittels einer Plattform verbunden (fedpol, 2020). 

Änderungen im EU-Recht bedingten von der Schweiz als assoziierter Schengen-Staat eine wei
tere Revision des Waffengesetzes. Gegen diese Revision wurde das Referendum ergriffen und 
es kam zur Abstimmung, in der 64 % der Bevölkerung dem neuen Waffenrecht zustimmten 
(fedpol, 2020). Mit der Revision, die am 15. August 2019 in Kraft trat, wurden verschiedene 
halbautomatische Feuerwaffen, die früher waffenerwerbsscheinpflichtig waren, neu unter die 
verbotenen Waffen subsumiert. Dies betrifft zu halbautomatischen Feuerwaffen umgebaute 
Seriefeuerwaffen, halbautomatische Zentralfeuerwaffen, die mit einer Ladevorrichtung mit 
hoher Kapazität ausgerüstet sind, sowie halbautomatische Handfeuerwaffen, die ohne Funk
tionsverlust auf eine Länge unter 60 cm gekürzt werden können (Bundesrat, 2019b). Ausge

https://perma.cc/SN8R-YVS3
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https://perma.cc/V99V-FDFP
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nommen vom Verbot sind Ordonnanzfeuerwaffen, die direkt aus den Militärbeständen zu Ei
gentum übernommen werden, damit Armeeangehörige wie bisher gestützt auf einen Waffen
erwerbsschein die Dienstwaffe übernehmen können (Bundesrat, 2019b). 

4 Schusswaffenrelevante Entwicklungen in der Schweizer Armee 

Neben dem Waffengesetz sind auch Änderungen bei der Handhabe von Armeewaffen von 
Bedeutung, da die hohe Schusswaffendichte in der Schweiz zu einem bedeutenden Teil durch 
Dienstwaffen der Armee erklärt werden kann (Frei et al., 2006). Aufgrund des Schweizer Mi
lizsystems ist hier vor allem die Grösse der Armee relevant – je mehr Armeeangehörige es 
gibt, desto mehr Dienstwaffen sind während der Aktivzeit im Umlauf und desto mehr Perso
nen haben nach Dienstende das Recht, ihre Dienstwaffe in den Privatbesitz zu übernehmen. 
Die Grösse der Armee hat somit einen direkten Einfluss auf die Schusswaffendichte pro Haus
halt. Zudem haben auch die Voraussetzungen für eine Übernahme der Dienstwaffe nach 
Dienstende einen Einfluss darauf, wie viele Schusswaffen schlussendlich in den Privatbesitz 
übernommen werden. 

In Bezug auf die Armeegrösse kann festgestellt werden, dass sich die Schweizer Armee in den 
letzten Jahrzenten aus personeller Sicht stark verkleinert hat. Während zu Beginn der 1990er-
Jahre noch rund 800'000 Personen im Dienst der Schweizer Armee standen, wurde der Bestand 
mit jeder Reform abgebaut: mit der Reform Armee 95 im Jahr 1995 auf 400'000 Armeeangehö
rige, mit der Reform Armee XXI im Jahr 2004 auf 200'000 Armeeangehörige und mit der Re
form Weiterentwicklung der Armee (WEA) im Jahr 2018 auf 140'000 Armeeangehörige (Jaun, 
2020). Gleichzeitig wurden auch die Wehrpflichtdauer und die Diensttagezahl signifikant re
duziert (Jaun, 2020). 

Bezüglich der Modalitäten der Dienstwaffe während des Dienstes sowie deren Übernahme 
nach Dienstende haben sich in den letzten Jahren, wie auch in Kapitel 3 ersichtlich, ebenfalls 
gesetzliche Änderungen ergeben. So entschied der Bundesrat 2007, keine Munition mehr an 
Armeeangehörige abzugeben (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungs
schutz und Sport [VBS], 2007). Zudem können Angehörige der Armee seit dem 1. Januar 2010 
ihre Dienstwaffe kostenlos bei einer Retablierungsstelle hinterlegen und müssen sie somit 
nicht mehr zwangsläufig zu Hause aufbewahren (Schweizer Armee, 2023). Armeeangehörige, 
die ihre Dienstwaffe nach Dienstende erwerben wollen, müssen seit dem 1. Januar 2008 einen 
Waffenerwerbsschein vorlegen (siehe Kapitel 3). Die Übernahme der Ordonnanzwaffe bleibt 
aber auch nach der Gesetzesänderung von 2019 und dem Verbot gewisser halbautomatischer 
Schusswaffen weiterhin möglich (Bundesrat, 2018). 

5 Entwicklungen des Waffenbesitzes in der Schweiz 

Insgesamt haben das Schweizer Waffengesetz wie auch die Armeegesetzgebung in den letzten 
Jahrzehnten zahlreiche Änderungen erfahren, die den Schusswaffenerwerb und -besitz für 
private Schusswaffen (wozu auch ehemalige Armeewaffen gezählt werden) stärker regulieren 
resp. einschränken. Es fragt sich daher, inwiefern diese Änderungen einen Einfluss auf die 
Anzahl Schusswaffen in Schweizer Haushalten haben.  

https://perma.cc/48TK-Y7M4
https://perma.cc/S2TC-SBMC
https://perma.cc/S2TC-SBMC
https://perma.cc/S2TC-SBMC
https://perma.cc/PRG6-QWEY
https://perma.cc/PRG6-QWEY
https://perma.cc/D7KL-2SK7
https://perma.cc/T78P-Y8JH
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6.1 Zusammenhang zwischen Schusswaffenbesitz und Tötungsdelikten 

Die Frage nach einem möglichen Einfluss der Anzahl Schusswaffen in einem Land auf Ge
waltdelikte resp. Suizide mit Schusswaffen wird nicht nur in der Schweiz, sondern auch in der 
internationalen (insb. US-amerikanischen) Debatte kontrovers diskutiert. Die Mehrzahl der 
Forschungsergebnisse stützt sich auf Daten aus den USA, wohingegen der Zusammenhang 
zwischen Waffenbesitz und Schusswaffentötungen im europäischen Kontext bislang nur spär
lich untersucht wurde (Krüsselmann et al., 2021).  

Killias et al. (2001) haben für verschiedene Länder, darunter auch die Schweiz, die Korrelation 
zwischen privatem Schusswaffenbesitz und Homizid sowie Suizid errechnet. Das Ergebnis 
zeigt eine starke Korrelation zwischen der Schusswaffendichte in Privathaushalten und Suizid 
mit Schusswaffen, Tötungsdelikten an Frauen mit Schusswaffen sowie Körperverletzungen 
mit Schusswaffen. Für Tötungsdelikte an Männern konnte hingegen kein statistisch signifi
kanter Zusammenhang festgestellt werden (Killias et al., 2001). Ebenso wenig konnte ein Zu
sammenhang zwischen der Schusswaffendichte und der allgemeinen Suizid- oder Homizid
rate gefunden werden (Killias et al., 2001). Ähnliche Ergebnisse wurden auch in einer Studie 
basierend auf 33 europäischen Ländern beobachtet, nämlich dass die Schusswaffenerhältlich
keit in einem Land mit Schusswaffentötungen an Frauen korreliert, nicht aber mit Schusswaf
fentötungen resp. Tötungsdelikten im Allgemeinen (Duquet & van Alstein, 2015). Auch eine 
aktuelle Studie, die Schusswaffentötungen in Holland, Dänemark, Schweden, Finnland und 
der Schweiz verglich, konnte keinen Zusammenhang zwischen der Schusswaffendichte eines 
Landes und der Rate an Schusswaffentötungen feststellen (Krüsselmann et al., 2023). Eine wei
tere Studie aus der Schweiz untersuchte den Zusammenhang zwischen dem Besitz verschie
dener Arten von Waffen und selbstberichteten gewalttätigen Übergriffen basierend auf einer 
gesamtschweizerischen Befragung von Rekruten bei der Aushebung (Killias & Haas, 2002). 
Die Resultate zeigten, dass diejenigen Befragten, die eine Faustfeuerwaffe besassen, signifi
kant häufiger angaben, jemanden verletzt resp. angeschossen zu haben als diejenigen, die 
keine Faustfeuerwaffen besassen – wobei dieser Zusammenhang für Handfeuerwaffen nicht 
festgestellt werden konnte (Killas & Haas, 2002). Eine grössere Anzahl Faustfeuerwaffen er
höhte zudem das Risiko von Gewalttaten gegenüber anderen (Killias & Haas, 2002).  

6.2 Einfluss der Waffengesetzgebung auf Schusswaffentötungen 

Gemäss einer Meta-Analyse von Krüsselmann et al. (2021) gab es im europäischen Kontext 
bislang lediglich vier Studien, die den Einfluss einer verschärfter Gesetzgebung auf Schuss
waffentötungen untersuchten. Zwei davon untersuchten eine Verschärfung des Waffengeset
zes in Österreich, welches 1997 in Kraft trat, und kamen zum Schluss, dass die Gesetzesände
rung für den Zeitraum von 1998 bis 2005 resp. 2008 eine statistisch signifikante Reduktion der 
Schusswaffentötungen von je 10 % mit sich brachte, wobei die Schusswaffentötungen ab 2008 
(allerdings nicht signifikant) wieder zunahmen (Kapusta et al., 2007; König et al., 2018; siehe 
dazu auch Krüsselmann et al., 2021). Da andere Variablen wie Arbeitslosigkeit, Alkoholkon
sum und die Anzahl junger Männer keinen signifikanten Einfluss ausübten, kamen die Auto
ren beider Studien zum vorsichtigen Schluss, dass die Schusswaffenerhältlichkeit mit höherer 
Schusswaffengewalt korreliert (Kapusta et al., 2007; König et al., 2018). Eine weitere Studie 
untersuchte den Einfluss von vier verschiedenen Gesetzesänderungen in Norwegen, welche 

https://perma.cc/SHT2-LEMD
https://perma.cc/SHT2-LEMD
https://perma.cc/SHT2-LEMD
https://perma.cc/3CET-8K23
https://perma.cc/6T3T-93N2
https://perma.cc/LF6D-XU2Y
https://perma.cc/LF6D-XU2Y
https://perma.cc/B6L5-3RTG
https://perma.cc/V94R-CV2K
https://perma.cc/B6L5-3RTG
https://perma.cc/V94R-CV2K
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seits auch mit häuslichen Delikten, die mit einer anderen Tatwaffe begangen werden. Grund
sätzlich werden die Daten des SHM 3.0 (2015-2022) für die Analysen herangezogen, es werden 
jedoch aufgrund der relativ geringen Datenmenge im Hintergrund jeweils auch die entspre
chenden Daten des SHM 2.0 (2005-2014) ausgewertet und bei Bedarf inkludiert und aufge
führt. 

8.2 Datenerhebung 

Ausgangspunkt der Datenerhebung waren die kantonalen Staatsanwaltschaften, welche eine 
Liste mit allen seit 2015 in ihrem Kanton verübten vorsätzlichen vollendeten Tötungsdelikten 
erstellten. Die Informationen zu den Fällen wurden aus den Akten, welche bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften archiviert sind, erhoben. Grundsätzlich haben sich alle 26 Kantone bereit 
erklärt, ihre Akten von abgeschlossenen Fällen von Tötungsdelikten zur Verfügung zu stellen, 
wobei die Fälle des Kantons Tessin bis zum Verfassen des vorliegenden Berichtes jedoch noch 
nicht erhoben werden konnten. Bei laufenden Verfahren wurde nur selten Akteneinsicht ge
währt und vereinzelt gab es auch Fälle, bei welchen sich die Akten im Ausland befinden oder 
gänzlich unauffindbar sind. Diese Fälle wurden mit den Grundinformationen (Datum, Kan
ton) ebenfalls in die Datenbank aufgenommen. Der Anteil an Fällen, bei denen keine Akten
einsicht gewährt wurde, ist umso grösser, je weniger weit die Tat zurück liegt (Abbildung 8.1), 
da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fall bereits abgeschlossen werden konnte, mit zunehmen
der Verfahrensdauer steigt. 

 

Abbildung 8.1: Tötungsdelikte ohne Akteneinsicht für die Erhebung des Swiss Homicide Monitors 3.0 
(2015–2022, in % aller Fälle, N = 321) 
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8.3 Statistische Vorbemerkungen und Limitationen der Daten 

Die Daten des SHM stammen von offiziellen Behördenakten und sind demzufolge sehr zuver
lässig und umfangreich, da sie alle offiziell bekannten Informationen enthalten. Nichtsdesto-
trotz kommt es auch so zu fehlenden Werten (sogenannten Missings), da gewisse im SHM 
aufgeführten Variablen nicht bei allen Tötungsdelikten in den Akten erfasst werden. Angaben, 
die für das jeweilige Strafverfahren als nicht relevant beurteilt werden, sind in den Akten nicht 
vermerkt, andere Informationen sind den Behörden schlicht nicht bekannt. Bei unbekannter 
Täterschaft fehlen Angaben zur Person resp. möglicherweise auch zum Motiv und den Hin
tergründen der Tat. Stirbt der Täter oder die Täterin unmittelbar nach der Tat oder während 
des laufenden Strafverfahrens, so wird das Verfahren eingestellt und nicht weiter ermittelt 
und demzufolge sind auch bei diesen Fällen nicht alle Informationen bekannt, die für den 
SHM erforderlich wären. Teilweise wurde auch Akteneinsicht in noch nicht abgeschlossene 
Verfahren gewährt, wo ebenfalls Angaben (v. a. zum Strafverfahren) fehlen können. Fehlende 
Werte werden im vorliegenden Bericht grundsätzlich von statistischen Analysen ausgeschlos
sen, ausser es soll explizit aufgezeigt werden, wie oft eine Information unbekannt ist. 

Grundsätzlich wurden alle vorsätzlichen vollendeten Tötungsdelikte in die Datenbank des 
SHM aufgenommen, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass von den kantonalen 
Staatsanwaltschaften vereinzelt Fälle nicht gemeldet wurden und somit in der Datenbank und 
den folgenden Auswertungen gänzlich fehlen. 

Die vorliegenden Daten sind insofern komplex, als es pro Fall mehrere Täter und Täterinnen 
und/oder Opfer geben kann. Es gibt deshalb für die Analysen drei verschiedene Grundge
samtheiten: alle Tötungsdelikte (Fälle), alle Täter und Täterinnen sowie alle Opfer. Bei tatba
sierten Informationen (z. B. Anzahl Opfer), welche pro Tat identisch sind, basieren die Analy
sen auf den einzelnen Fällen, bei opferbasierten Informationen (z. B. dem Tatort), welche bei 
mehreren Opfern eines Falles unterschiedlich ausfallen können, bilden alle Opfer die Grund
gesamtheit und bei täterbasierten Informationen (z. B. Angaben zum Strafverfahren), welche 
sich je nach Täter oder Täterin unterscheiden, werden als Grundgesamtheit alle Täter und Tä
terinnen herangezogen. 

Vergleicht man zwei Variablen miteinander, so findet man praktisch immer einen Unter
schied, und sei er noch so klein. Die relevante Frage ist, ob dieser Unterschied auch hätte zu
fällig entstehen können oder ob es sich dabei um einen signifikanten Unterschied handelt. Im 
vorliegenden Bericht wird das in den Sozialwissenschaften gebräuchliche Signifikanzniveau 
von 5 % verwendet (siehe z. B. Hirsig, 1996). Ist die Irrtumswahrscheinlichkeit (p), dass ein 
Zusammenhang zufällig entstanden ist, grösser als 5 %, so spricht man von einem nicht signi
fikanten Zusammenhang (n.s.). Als Signifikanzniveaus gelten: signifikant, wenn p ≤ .05 (*); 
sehr signifikant, wenn p ≤ .01 (**) und hoch signifikant, wenn p ≤ .001 (***). Da die statistische 
Signifikanz von der Anzahl Fälle abhängt, werden bei nicht signifikanten Vergleichen jeweils 
die Daten des SHM 2.0 hinzugezogen und es wird angemerkt, falls die Differenz inklusive 
dieser Daten statistische Signifikanz erreicht. 
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Abbildung 9.1: Tötungsdelikte in der Schweiz, absolute Zahlen und Homizidrate (1990–2022, N = 
1650) 

 

 

9.1.2 Entwicklung der Tötungsdelikte im häuslichen Bereich 

Vorsätzliche vollendete Tötungsdelikte in der Schweiz sind von 1990 bis 2006 kontinuierlich 
gesunken und haben sich seitdem bei knapp 40 Fällen pro Jahr eingependelt (siehe Abbildung 
9.1). Betrachtet man die Homizide nach Typen, so zeigt sich, dass Tötungsdelikte im häusli
chen Bereich zwar in absoluten Zahlen ebenfalls leicht gesunken sind, ihr Anteil an sämtlichen 
Tötungsdelikten jedoch in den letzten Jahrzenten stark zugenommen hat: Während innerhäus
liche Delikte in den 1990er-Jahren noch einen Anteil von ca. 40 % an allen Tötungsdelikten 
ausmachten, sind sie seit der Jahrtausendwende auf knapp 60 % aller Homizide angestiegen 
(Abbildung 9.2). Aufgrund der geringen Anzahl an Delikten zeigen sich jedoch grosse jährli
chen Schwankungen. Zudem soll kurz auf einen wichtigen methodischen Aspekt hingewiesen 
werden. Bei Delikten innerhalb der Familie ist häufig schon von Beginn weg klar, wer der 
Täter oder die Täterin ist und somit dauern diese Verfahren durchschnittlich weniger lang als 
andere Typen von Tötungsdelikten. Dieser Fakt wird noch dadurch verstärkt, dass sich bei 
Delikten im häuslichen Bereich der Täter oder die Täterin häufig nach der Tat suizidiert, 
wodurch solche Delikte häufiger eingestellt werden, was logischerweise mit einer kurzen Ver
fahrensdauer einhergeht. Aus diesem Grunde ist der Anteil an häuslichen Delikten bei denje
nigen Jahren, welche nahe an den Erhebungszeitpunkten liegen, besonders hoch resp. wird in 
diesen Jahren überschätzt. Dies zeigt sich klar für das Jahr 2014 – die zweite Erhebung des 
SHM fand 2015 statt – und auch der hohe Anteil in den drei der letzten Erhebung vorange
henden Jahren (2020 bis 2022) könnte zumindest teilweise auf diesen Umstand zurückzufüh
ren sein. 
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Unter der Prämisse, dass bei Tötungsdelikten im häuslichen Bereich ein Grossteil der Opfer 
Frauen sind (siehe Kapitel 9.2.1) unterstützt die Entwicklung des Anteils häuslicher Delikten 
an der Gesamtheit aller Tötungsdelikte das sogenannte dynamische Gesetz von Verkko (siehe 
beispielsweise Kivivuori, 2017), welches besagt, dass Zu- resp. Abnahmen von Tötungsdelik
ten jeweils auf einer Zu- resp. Abnahme der Delikte an Männern beruht, während Delikte mit 
weiblichen Opfern relativ konstant bleiben. Absolut gesehen gab es zwar auch bei Tötungsde
likten im häuslichen Bereich einen Rückgang, dieser ist jedoch viel geringer als bei ausserhäus
lichen Delikten (ohne Abbildung). 

 

Abbildung 9.2: Tötungsdelikte im häuslichen Bereich von 1990 bis 2022 (in % aller Fälle, N = 1332) 

 

 

9.1.3 Entwicklung der Schusswaffentötungen  

Die Tötung eines Menschen mit einer Schusswaffe weist einige Besonderheiten im Vergleich 
mit anderen Modi Operandi auf. So braucht es weder eine grosse physische Kraft noch viel 
Überwindung, um mit einer Pistole oder einem Gewehr einen Menschen zu töten, da man 
keine physische Nähe zum Opfer haben muss, sondern aus Distanz schiessen kann. Einen 
Menschen mit einem Messer zu erstechen, ihn mit einem stumpfen Gegenstand zu erschlagen 
oder sogar mit den eigenen Händen zu erwürgen geht nur aus nächster Nähe und mit einer 
gewissen physische Kraft. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Opfer tödliche Verlet
zungen erleidet, bei einer Schusswaffe viel höher als wenn eine andere Tatwaffe benutzt wird 
(Staubli et al., 2021). Der Einsatz von Schusswaffen muss folglich als besonders letal und des
halb auch als besonders schwerwiegend betrachtet werden. 

Abbildung 9.3 präsentiert die Entwicklung von Tötungsdelikten mit Schusswaffen. In den 
1990er-Jahren wurde noch beinahe die Hälfte aller Homizide mit Schusswaffen begangen, da
nach sank ihr Anteil und seit den 2010er-Jahren wird ungefähr jedes dritte Opfer erschossen, 
wobei auch hier die jährlichen Schwankungen relativ gross sind. Vor allem bei Delikten im 
ausserhäuslichen Bereich ist die Schusswaffe als Modus Operandi stark zurückgegangen. Bei 
Opfern im häuslichen Bereich ist der Anteil, welcher mit einer Schusswaffe erschossen wurde, 
zwar auch leicht zurückgegangen, der Rückgang ist jedoch viel weniger ausgeprägt. 
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Abbildung 9.3: Schusswaffentötungen im häuslichen und ausserhäuslichen Bereich von 1990 bis 2022 
(in % aller Fälle, N = 1528) 

 

 

In den für den vorliegenden Bericht untersuchten Jahren 2015 bis 2022 wurden in der Schweiz 
insgesamt 41 vorsätzliche vollendete Tötungsdelikte im häuslichen Bereich mit Schusswaffen 
verübt (Tabelle 9.1). Dies entspricht einem Fünftel aller Tötungsdelikte in diesem Zeitraum. Bei 
allen 41 Taten handelte der Täter oder die Täterin alleine und es wurden insgesamt 50 Opfer 
getötet (35 Delikte mit einem Opfer, 4 Delikte mit zwei Opfern und je 1 Delikt mit drei und 
vier Opfern). Bei Homiziden innerhalb der Familie wurden 34 % der Delikte mit einer Schuss
waffe verübt, während der Anteil Schusswaffendelikte im ausserhäuslichen Kontext nur 25 % 
beträgt. Dieser Unterschied ist mit den aktuellen Daten nicht signifikant, werden jedoch die 
Daten seit 2005 herangezogen, so erreicht der Zusammenhang statistische Signifikanz. Es kann 
folglich festgestellt werden, dass bei häuslichen Tötungsdelikten Schusswaffen eine promi
nentere Rolle spielen als bei ausserhäuslichen. 

 

Tabelle 9.1: Tötungsdelikte im häuslichen und ausserhäuslichen Bereich mit und ohne Schusswaffe von 
2015 bis 2022 (in % aller Fälle, absolute Zahlen in Klammern) 

 
 Häuslicher Bereich  Ausserhäuslicher Bereich  Total 

Mit Schusswaffe  20.7 (41) 
 

9.6 (19)  30.3 (60) 

Ohne Schusswaffe  40.9 (81)  28.8 (57)  69.7 (138) 

Total  61.6 (122)  38.4 (76)  100.0 (198) 
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Abbildung 9.6: Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich von 1990 bis 2022, Daten des Swiss 
Homicide Monitors und der Polizeilichen Kriminalstatistik (in % aller Fälle, SHM: N 
= 696, PKS: N = 909) 

 

 

9.2 Täter- und Opfermerkmale  

9.2.1 Soziodemographische Merkmale 

Bevor die soziodemographischen Merkmale von Tätern und Täterinnen sowie Opfern von 
Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich eingehender analysiert werden, soll kurz auf das 
Geschlechterverhältnis bei Tötungsdelikten im Allgemeinen eingegangen werden. Wie bei al
len Gewaltdelikten werden Tötungsdelikten vorwiegend von männlichen Tätern begangen. 
Nur gerade 12 % aller vorsätzlichen vollendeten Tötungsdelikte in der Schweiz seit 2015 wur
den von Frauen ausgeübt. Auf der Opferseite ist das Geschlechtsverhältnis bei Tötungsdelik
ten ausgeglichener mit 54 % weiblichen und 46 % männlichen Personen. Die Schweiz ist eines 
der wenigen europäischen Länder, in denen Frauen über die Hälfte der Opfer von Tötungs
delikten ausmachen (für frühere Jahre siehe bereits Suonpää et al., 2024). Diese Tatsache ist 
vor allem damit zu erklären, dass in der Schweiz bei Tötungsdelikten der Anteil im häuslichen 
Bereich relativ hoch ist (siehe Abbildung 9.2). Während nämlich bei ausserfamiliären Homizi
den 76 % der Opfer männlich sind, kehrt sich dieses Verhältnis bei Delikten innerhalb der Fa
milie ins Gegenteil; hier sind 72 % der Opfer weiblich. Oder anders ausgedrückt werden 84 % 
der getöteten weiblichen Personen im familiären Umfeld umgebracht, während dieser Anteil 
bei männlichen Personen nur 39 % ausmacht. 
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Abbildung 9.7: Geschlecht und Alter der Opfer sowie Täter und Täterinnen bei Tötungsdelikten im 
häuslichen und ausserhäuslichen Bereich von 2015 bis 2022 (in % aller Opfer) 

 
Häuslich (N = 144): Geschlecht Täter/-in vs. Geschlecht/Alter Opfer *** 
Ausserhäuslich (N = 81): Geschlecht Täter/-in vs. Geschlecht/Alter Opfer n.s. 
Kind: minderjährige Person 
*** p < .001 

 

Wenn man die Opfer jedoch nur anhand ihres Geschlechtes differenziert, lässt man einen 
wichtigen Aspekt ausser Acht, nämlich dass sich insbesondere unter den Opfern im häusli
chen Bereich auch zahlreiche Kinder befinden. Abbildung 9.7 zeigt deshalb die Opfer eingeteilt 
in Männer, Frauen und Kinder (d. h. Minderjährige, unabhängig des Geschlechtes) und zu
sätzlich aufgeteilt nach dem Geschlecht des Täters oder der Täterin. Wenn Männer innerhalb 
der Familie töten, dann sind die Opfer in der grossen Mehrheit Frauen (72 % aller Delikte). In 
17 % der Fälle werden andere Männer getötet und in 11 % der Delikte sind die Opfer noch 
minderjährig. Frauen hingegen töten im familiären Kontext in der Hälfte aller Fälle (die eige
nen) Kinder, wobei jedoch absolut gesehen bei Delikten innerhalb der Familie immer noch 
mehr Kinder von Männern als von Frauen getötet werden. Bei ausserhäuslichen Konflikten 
werden am häufigsten Männer getötet, hier zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwi
schen Tätern und Täterinnen (insgesamt 74 % männliche Opfer). 

Häusliche Schusswaffentötungen werden überproportional häufig von Schweizer Männern 
begangen (nur in einem Fall handelte es sich um eine Täterin), die zudem ein höheres Durch
schnittsalter aufweisen als solche, die jemanden ausserhalb der Familie töten (Tabelle 9.2). Die 
Häufung von älteren Schweizer Männern bei Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich ist 
wohl auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Da ist einerseits der Umstand, dass für alle Per
sonen, die in der Schweiz Aktivdienst im Militär leisten, nach Beendigung dieses Dienstes die 
Möglichkeit besteht, die Schusswaffe zu erwerben. Früher haben einerseits mehr Männer Mi
litärdienst geleistet und andererseits auch häufiger die Dienstwaffe nach dem Aktivdienst er
worben, weshalb Armeewaffen in Haushalten von älteren Schweizer Männern häufiger vor
handen sein dürften als bei jüngeren (siehe dazu Kapitel 4). Für ausländische Staatsangehörige 
fällt diese Erwerbsmöglichkeit der Dienstwaffe weg, und für Angehörige gewisser Nationali
täten ist der zivile Schusswaffenerwerb sogar gänzlich verboten (siehe dazu Kapitel 3), wes
halb für diese Personen lediglich ein illegaler Erwerb in Frage kommt. Ist eine Schusswaffe im 
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Haushalt vorhanden, besteht bei einem Streit mit dem Partner oder der Partnerin – sofern sich 
dieser zu Hause ereignet – grundsätzlich die Möglichkeit, zur Streitbeilegung zur Waffe zu 
greifen. Weiter spielt wohl auch eine Rolle, dass Frauen im familiären Kontext häufig Kinder 
töten und dies eher durch andere Modi Operandi wie beispielsweise Ersticken tun als durch 
Verwendung von Schusswaffen. Dass im häuslichen Kontext die Täter und Täterinnen älter 
sind als bei ausserhäuslichen Delikten ist mehrheitlich auf die Tötung von (häufig kranken) 
älteren Frauen durch ihre ebenfalls älteren Partner zurückzuführen, die oftmals nach der Tat 
Suizid begehen. Diese Konstellationen betreffen insgesamt 17 Fälle, was fast der Hälfte (41 %) 
aller häuslicher Schusswaffentötungen entspricht. Hier muss jedoch angemerkt werden, dass 
solche Delikte in der Datenbank wohl tendenziell übervertreten sind, da diese Verfahren 
schnell erledigt werden können und deshalb eher bereits abgeschlossen und für die Datener
hebung des SHM einsehbar waren. 

 

Tabelle 9.2: Soziodemographische Merkmale des Täters oder der Täterin und des Opfers bei Tötungsde
likten im häuslichen und ausserhäuslichen Bereich mit und ohne Schusswaffe von 2015 bis 
2022 

   Häusliche 
Schusswaffen- 

tötungen 

 Häusliche 
Nicht-Schusswaffen- 

tötungen 

 Ausserhäusliche 
Schusswaffen- 

tötungen 

Tätermerkmale 
(in % aller Täter/-innen) 

 (N = 41) 

 

(N = 82)  (N = 21) 

 Weiblich  2.4  20.7 **  4.8 n.s. 

 Alter (Durchschnitt)  63.2 Jahre  42.6 Jahre ***  38.4 Jahre *** 

 Schweizer 
 Staatsangehörigkeit 

 85.4  43.2 ***  70.0 n.s.a 

       

Opfermerkmale 
(in % aller Opfer)  

(N = 50)  (N = 94)  (N = 20) 

  Männer  20.0  19.1 n.s.  86.4 *** 

  Frauen  72.0  58.5 n.s.  13.6 *** 

  Kinder (< 18 Jahre)  8.0  22.3 *  0 - a 

 Alter (Durchschnitt)  54.2 Jahre  40.8 Jahre **  40.8 Jahre * 

 Schweizer 
 Staatsangehörigkeit 

 78.0  48.9 ***  55.0 n.s.a 

*** p < .001; ** p < .01; * p < .05 
Signifikanzen im Vergleich mit häuslichen Schusswaffentötungen 
- zu kleine Zahlen für statistische Vergleiche 
a Unterschied signifikant, wenn Daten des SHM 2.0 inkludiert werden 
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Bei den Opfern von Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich zeigt sich, dass diese in vie
lerlei Hinsicht ähnliche Merkmale aufweisen wie die Täter und Täterinnen: Auch sie sind 
durchschnittlich älter und häufiger Schweizer Staatsangehörige als bei anderen Homiziden. 
Sie sind zudem häufiger weiblich als Opfer von Schusswaffentötungen im ausserhäuslichen 
Bereich; der Unterschied zum Anteil weiblicher Opfer bei Nicht-Schusswaffentötungen im 
häuslichen Bereich ist hingegen nicht signifikant. 

9.2.2 Beziehung zwischen Opfer und Täter oder Täterin 

Gemäss der in diesem Bericht geltenden Definition handelt es sich bei Fällen im häuslichen 
Bereich um Taten, bei denen es sich bei der beschuldigten Person um einen aktuellen oder 
ehemaligen Partner oder um eine aktuelle oder ehemalige Partnerin (unabhängig von der For
malisierung der Beziehung in Form der Ehe oder eingetragenen Partnerschaft) oder ein ande
res Familienmitglied der geschädigten Person handelt, unabhängig davon, ob die beiden Per
sonen im gleichen Haushalt oder in getrennten Haushalten leben. Von den insgesamt 50 Op
fern von Schusswaffentötungen im häuslichen Kontext von 2015 bis 2022 stand rund die Hälfte 
der Opfer in einer Paarbeziehung mit dem Täter oder der Täterin (Abbildung 9.8). Weitere 14 % 
hatten früher einmal eine Partnerschaft mit dem Täter oder der Täterin. In 6 % der Fälle han
delte es sich beim Opfer um den Vater oder die Mutter des Täters oder der Täterin und in 8 % 
der Fälle tötete der Täter oder die Täterin das eigene Kind. Insgesamt standen folglich 14 % 
der Opfer in einer Eltern-Kind-Beziehung. Weitere Verwandte wurden in 12 % aller Delikte 
getötet. Da die Delikte auf Fallebene kategorisiert wurden, gab es auch noch einige Opfer, 
welche überhaupt keinen Verwandtschaftsgrad zum Täter oder zur Täterin aufwiesen (6 % 
aller Opfer), da sie im Rahmen eines familiären Deliktes als weiteres Opfer involviert waren. 
Vergleicht man nun die Beziehungsstruktur dieser Fälle mit häuslichen Delikten, bei denen 
eine andere Tatwaffe verwendet wurde, so fällt auf, dass Schusswaffen überproportional häu
fig bei der Tötung des (Ex-)Partners oder der (Ex-)Partnerin verwendet werden, während die 
Eltern oder die eigenen Kinder eher mit einer anderen Waffe getötet werden (44 % Schusswaf
fendelikte bei Partnertötungen vs. 15% bei Eltern-Kind-Delikten). Eltern werden in 60 % aller 
Fälle mit einem Messer erstochen und bei der Tötung von Kindern spielen Strangulationen 
und Ersticken (z. B. mit einem Kissen) die wichtigste Rolle (jeder dritte Fall, ohne Abbildung). 
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Abbildung 9.8: Beziehung des Opfers zum Täter oder zur Täterin («das Opfer ist…») bei Tötungsde
likten im häuslichen Bereich mit und ohne Schusswaffe von 2015 bis 2022 (in % aller 
Opfer) 

(Ex-)Partner/-in: mit vs. ohne Schusswaffe * 
Eltern-Kind-Beziehung: mit vs. ohne Schusswaffe *** 
*** p < .001; * p < .05 
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Tabelle 9.3: Merkmale der Beziehung zwischen Opfer und Täter oder Täterin bei Partnertötungen mit 
und ohne Schusswaffe von 2015 bis 2022 (in % aller Fälle) 

  Mit Schusswaffe 
(N = 34) 

 Ohne Schusswaffe 
(N = 44) 

Beziehungsstatus     

 Bestehende Beziehung  70.6  59.5 n.s. 

 Beziehung in der Trennungsphase  11.8  26.2 n.s. 

 Beziehung beendet  17.6  14.3 n.s. 
     

Qualität der Beziehung     

 Harmonische Beziehung  50.0  22.5 * 

 Konfliktäre Beziehung  40.0  60.0 n.s. 

 Konfliktäre Beziehung 
 mit Polizeiintervention 

 10.0  17.5 n.s. 

     

Dauer der Beziehung (Durchschnitt)  32 Jahre  12 Jahre *** 
     

Falls bestehende Beziehung: 
wollte Opfer eine Trennung? 

    

 Ja  24.0  38.2 n.s. 

 Nein  76.0  61.8 
     

Falls Ex-Beziehung: 

wer hat Beziehung beendet? 

    

 Opfer  75.0  100.0 -a 

 Täter/-in  25.0  0.0 
*** p < .001; * p < .05 
- zu kleine Zahlen für statistische Vergleiche 
a Unterschied signifikant, wenn Daten des SHM 2.0 inkludiert werden 

 

Tabelle 9.3 präsentiert Details zur Beziehung zwischen Täter oder Täterin und Opfer bei Part
nertötungen. Die Daten sind fallbasiert, da pro Fall jeweils nur eine Paarbeziehung zwischen 
einem Täter oder einer Täterin und einem Opfer besteht. Insgesamt befanden sich in 71 % aller 
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Partnertötungen mit Schusswaffen der Täter oder die Täterin und das Opfer in einer bestehen
den Beziehung, wobei jedes vierte Opfer die Absicht hatte, sich vom Täter oder von der Täterin 
zu trennen – und dies allenfalls auch bereits entsprechend geäussert hat. In 12 % der Fälle 
befanden sich der Täter oder die Täterin und das Opfer in der Trennungsphase und 18 % der 
Beziehungen waren bereits beendet, wobei in drei von vier Fällen das Opfer die Beziehung 
beendet hat. Die Anzahl der sich in Trennung befindenden Paare ist bei den vorliegenden Da
ten tiefer als im früheren Bericht zu den Partnertötungen in der Schweiz (siehe Staubli et al., 
2021). Wenn eine Partnerschaft mit der Tötung der einen Person durch die andere endet, so ist 
zu vermuten, dass die Beziehung mit vielen Konflikten behaftet war. Nichtsdestotrotz wird in 
der Hälfte der Partnertötungen mit Schusswaffen die Beziehung zwischen Täter oder Täterin 
und Opfer als grundsätzlich harmonisch bezeichnet. Dies ist wohl einerseits darauf zurückzu
führen, dass hier häufig ältere Paare vorkommen, wo der Mann die (kranke) Frau erschiesst 
und wo wohl Mitleid als Motiv im Vordergrund steht. Es gibt aber sicher auch viele Beziehun
gen, wo die Probleme des Paares von Aussenstehenden einfach nicht bemerkt wurden und 
dementsprechend keine Informationen über Konflikte in den Akten enthalten waren. Die an
dere Hälfte der Beziehungen wird als bereits vor der Tat konfliktbehaftet beschrieben und in 
10 % aller Partnerschaften musste sogar bereits einmal die Polizei intervenieren. Grundsätz
lich unterscheiden sich Partnertötungen mit anderen Modi Operandi nicht grundlegend von 
solchen mit Schusswaffen, jedoch werden diese Beziehungen häufiger als konfliktbehaftet be
schrieben. Ein grosser Unterschied zeigt sich zudem in der Dauer der Beziehung des Täters 
oder der Täterin sowie des Opfers bis zum Tatzeitpunkt resp. bei bereits beendeten Beziehun
gen bis zum Beziehungsende. Täter und Täterinnen, die ihre Opfer erschossen, waren durch
schnittlich 32 Jahre mit dem Opfer zusammen, bei Tötungsdelikten mit anderen Waffen liegt 
die durchschnittliche Beziehungsdauer mit 12 Jahren deutlich tiefer. Auch das ist wohl wieder 
auf die überproportionale Häufigkeit von älteren Ehepaaren bei Schusswaffentötungen zu
rückzuführen. 

9.2.3 Vorausgehende Gewalt und kriminelle Vorgeschichte von Opfer und Täter oder Täterin 

Bei fast jedem dritten Tötungsdelikt im häuslichen Bereich mit einer Schusswaffe hat der Täter 
oder die Täterin bereits eine kriminelle Vorgeschichte und wurde bereits früher einmal bei der 
Polizei angezeigt (Tabelle 9.4). Knapp ein Viertel (aller Täter und Täterinnen) ist bereits vorbe
straft und bei 4 % wurde vor der Tat schon einmal eine Freiheitsstrafe ausgesprochen. Bei 
Schusswaffentötungen im ausserhäuslichen Bereich fallen diese Zahlen zwar höher aus, errei
chen jedoch aufgrund der geringen Anzahl keine statistische Signifikanz. Erweitert man die 
untersuchten Jahre um den SHM 2.0 (2005-2014), so zeigt sich eine Signifikanz für alle drei 
Variablen (Anzeige bei der Polizei, Vorstrafe und Freiheitsstrafe). Dagegen zeigen sich keine 
signifikanten Unterschiede zwischen häuslichen Delikten mit und ohne Schusswaffen. Es 
kann folglich gesagt werden, dass Täter und Täterinnen im ausserhäuslichen Umfeld häufiger 
über eine kriminelle Vorgeschichte verfügen. Dies dürfte vor allem dem Einfluss der Milieu-
Fälle geschuldet sein, da dort Täter und Täterinnen häufiger Vorstrafen aufweisen (Walser et 
al., 2022). 
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Tabelle 9.4: Kriminelle Vorgeschichte des Täters oder der Täterin bei Tötungsdelikten im häuslichen 
und ausserhäuslichen Bereich mit und ohne Schusswaffe von 2015 bis 2022 (in % aller 
Täter/-innen)  

   Häusliche 
Schusswaffen- 

tötungen 

(N = 41) 

 Häusliche 
Nicht-Schusswaffen- 

tötungen 

(N = 81) 

 Ausserhäusliche 
Schusswaffen- 

tötungen 

(N = 21) 

Täter/-in polizeibekannt  32.1 
 

41.3 n.s.  50.0 n.s.a 

Täter/-in verurteilt 
(Vorstrafe) 

 23.1  38.7 n.s.  50.0 n.s.a 

Freiheitsstrafe für Täter/-in 
ausgesprochen 

 4.0  6.8 n.s.  20.0 n.s.a 

Signifikanzen im Vergleich mit häuslichen Schusswaffentötungen 
a Unterschied signifikant, wenn Daten des SHM 2.0 inkludiert werden 

 

Neben der kriminellen Vorgeschichte des Täters oder der Täterin wird im SHM auch erhoben, 
ob der Täter oder die Täterin vor der Tat bereits einmal Drohungen gegen das Opfer ausge
sprochen hat oder ob es sogar schon einmal zu Gewalttätigkeiten kam und ob diese Taten eine 
Polizeiintervention nach sich zogen. Weiter wurde auch erfasst, ob entsprechende Taten von 
Seiten des Opfers erfolgt sind. Diese Taten müssen nicht zwangsläufig unmittelbar vor dem 
Tötungsdelikt begangen worden sein, sie können auch bereits eine längere Zeit zurückliegen. 
In Tabelle 9.5 sind die entsprechenden Zahlen aufgeführt. Bei jedem vierten Tötungsdelikt hat 
der Täter oder die Täterin das Opfer irgendwann vor der Tat bereits einmal bedroht oder Ge
walt gegen das Opfer angewendet. Bei der Hälfte dieser Delikte musste sogar die Polizei in
tervenieren. In 14 % der Fälle gab es vor der Tat Drohungen oder Gewalttätigkeiten von Seiten 
des Opfers gegen den Täter oder die Täterin, wobei es bei den vorliegenden Fällen jeweils nur 
zu Bedrohungen von einer Seite kam und nie Täter oder Täterin und Opfer sich gegenseitig 
bedrohten. Diese Zahlen zu vorangehenden Bedrohungen bei Schusswaffenhomiziden im fa
miliären Kontext sind mit denjenigen ohne Schusswaffen und auch mit ausserhäuslichen 
Schusswaffendelikten vergleichbar. 

Da ein beträchtlicher Teil der Täter und Täterinnen bereits polizeibekannt resp. verurteilt wor
den ist und auch schon in 14 % der Fälle eine Polizeiintervention wegen vorgängigen Drohun
gen resp. vorgängiger Gewalt erfolgte, stellt sich die Frage, ob diese behördlichen Interventio
nen Anlass für einen Entzug allfälliger Schusswaffen des Täters oder der Täterin gegeben ha
ben könnten. Denn im Waffengesetz werden Hinderungsgründe für den Erhalt resp. Entzug 
eines Waffenerwerbsscheines in Art. 8 Abs. 2 aufgeführt, worunter unter anderem eine mög
liche Selbst- oder Drittgefährdung (lit. c) oder eine gewalttätige oder gemeingefährliche Ge
sinnung und wiederholte Begehung von Verbrechen oder Vergehen (lit. d) fallen. In solchen 
Fällen könnten die kantonalen Behörden allfällige im Haushalt vorhandene Schusswaffen ad
ministrativ beschlagnahmen und einziehen (Art. 31 WG). Leider bestehen zahlreiche fehlende 
Informationen in Bezug auf die Legalität der Schusswaffe wie auch die Art der Vorstrafen, so 
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dass anhand der Daten des Swiss Homicide Monitors nicht mit Sicherheit festgestellt werden 
kann, ob die beim Tötungsdelikt eingesetzte Schusswaffe hätte beschlagnahmt werden müs
sen oder nicht. 

 

Tabelle 9.5: Vorausgehende Drohungen und Gewalt des Täters oder der Täterin gegenüber dem Opfer 
sowie des Opfers gegenüber dem Täter oder der Täterin bei Schusswaffentötungen im häus
lichen Bereich von 2015 bis 2022 (in % aller Fälle) 

  
Von Täter/-in 
gegen Opfer 

(N = 37) 

 
Von Opfer 

gegen Täter/-in 
(N = 36) 

Keine vorhergehende Drohungen/Gewalt  73.0  86.1 

Vorhergehende Drohungen/Gewalt 
ohne Polizeiintervention 

 13.5  8.3 

Vorhergehende Drohungen/Gewalt 
mit Polizeiintervention 

 13.5  5.6 

 

9.2.4 Psychische Auffälligkeit des Täters 

Im SHM wird auch erfasst, ob der Täter oder die Täterin unter einer psychischen Auffälligkeit 
litt. Es werden jedoch nicht nur klinisch diagnostizierte Störungen, sondern alle in den Akten 
vermerkten psychischen Auffälligkeiten erfasst. Die entsprechenden Zahlen sind in Tabelle 9.6 
aufgeführt. Bei häuslichen Homiziden haben die Täter und Täterinnen bei Schusswaffendelik
ten seltener psychische Auffälligkeiten als bei Delikten mit anderen Modi Operandi (39 % vs. 
64 %). Auch hier könnte die Übervertretung von älteren Eheleuten bei Schusswaffendelikten 
im häuslichen Kontext eine Rolle spielen, da diese Täter oder Täterinnen vermutlich weniger 
oft psychische Auffälligkeiten haben oder bei Bedarf weniger häufig psychologische Unter
stützung suchen. Zudem ist auch wahrscheinlich, dass bei Vorliegen von psychischen Belas
tungen diese wohl – vor allem bei eher zurückgezogenen Paaren – auch seltener bemerkt wer
den und somit nicht in den Akten aufgeführt sind oder gar nicht erst ermittelt werden, weil 
sich der Täter oder die Täterin nach der Tat suizidiert hat.  
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Tabelle 9.6: Psychische Auffälligkeiten des Täters oder der Täterin bei Tötungsdelikten im häuslichen 
und ausserhäuslichen Bereich mit und ohne Schusswaffe von 2015 bis 2022 (in % aller 
Täter/-innen, N = 195) 

  Täter mit psychischer Auffälligkeit 

Tötungsdelikte im häuslichen Bereich 
mit Schusswaffe 

 39.0 

Tötungsdelikte im häuslichen Bereich 
ohne Schusswaffe 

 63.7 ** 

Tötungsdelikte im ausserhäuslichen Bereich 
mit Schusswaffe 

 57.9 n.s. 

** p < .01 
Signifikanzen im Vergleich mit häuslichen Schusswaffentötungen 

 

9.3 Motiv 

Das Motiv des Täters oder der Täterin ist ein zentrales Element bei Tötungsdelikten und bei 
Delikten generell. In Tabelle 9.7 sind die Motive für Tötungsdelikte von 2015 bis 2022 aufge
führt, wobei die kumulierten Prozentzahlen aufgrund von Mehrfachantworten über 100 % be
tragen können. Bereits im ersten Bericht wurde eine Trennung von Täter oder Täterin und 
Opfer als grosses Risiko für Tötungsdelikte innerhalb der Partnerschaft eruiert. Die neuen 
Zahlen bestätigen dies und zeigen, dass eine Trennung als Motiv bei Tötungsdelikten im häus
lichen Bereich immer noch eine zentrale Rolle spielt. Bei knapp jeder vierten Schusswaffentö
tung im häuslichen Bereich liegt eine Trennung als Motiv im Vordergrund und dieser Anteil 
erhöht sich sogar auf jede dritte Tat, wenn nur Partnertötungen inkludiert werden. Ausser
häusliche Schusswaffendelikte geschehen demgegenüber häufiger aufgrund von Meinungs
verschiedenheiten zwischen Täter oder Täterin und Opfer (40 % aller Fälle), obwohl hier an
gemerkt werden muss, dass auch bei häuslichen Schusswaffendelikten in 15 % der Fälle ein 
Streit im Vordergrund steht. Im vorhergehenden Kapitel wurde aufgezeigt, dass psychische 
Auffälligkeiten des Täters oder der Täterin bei Schusswaffendelikten im häuslichen Bereich 
weniger häufig vorkommen als wenn eine andere Tatwaffe verwendet wird. Dieses Resultat 
kann anhand des Motivs bestätigt werden, denn auch als Motiv werden psychische Auffällig
keiten des Täters oder der Täterin bei Schusswaffendelikten im häuslichen Bereich seltener 
beschrieben als bei häuslichen Delikten mit anderen Modi Operandi (auch wenn dieser Unter
schied nur unter Miteinbezug der Daten des SHM 2.0 statistische Signifikanz erreicht). Weitere 
wichtige Motive bei häuslichen Schusswaffenhomiziden sind der Suizid des Täters oder der 
Täterin (d. h. der Suizid stand im Vordergrund und das Opfer wurde getötet, weil der Täter 
oder die Täterin glaubte, dass das Opfer alleine nicht weiterleben kann/möchte/sollte, 23 % 
der Fälle) und Mitleid (d. h. der Täter oder die Täterin tötete das Opfer, weil er oder sie 
glaubte, dass das Leben des Opfers aufgrund einer Krankheit oder ähnlichem nicht mehr le
benswert sei, 13 % der Fälle). In 10 % der Fälle geht es um die Rache an einer Person resp. 
darum, die (Familien-)Ehre wiederherzustellen. Diese drei Motive kommen bei ausserhäusli
chen Schusswaffendelikten überhaupt nicht vor. In je 8 % der Fälle spielen Eifersucht oder die 
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(vom Täter / von der Täterin wahrgenommene) Bedrohung des Opfers gegen den Täter oder 
die Täterin eine zentrale Rolle. 

 

Tabelle 9.7: Motiv von Tötungsdelikten im häuslichen und ausserhäuslichen Bereich mit und ohne 
Schusswaffe von 2015 bis 2022 (in % aller Opfer, Mehrfachnennungen möglich)  

 
 Häusliche 

Schusswaffen- 
tötungen 

(N = 40) 

 Häusliche 
Nicht-Schusswaffen- 

tötungen 

(N = 87) 

 Ausserhäusliche 
Schusswaffen- 

tötungen 

(N = 20) 

Trennung  22.5  24.1 n.s.  5.0 n.s.a 

Suizid 
(des Täters / der Täterin) 

 22.5  11.5 n.s.  0.0 - 

Psychische Auffälligkeit 
(des Täters / der Täterin) 

 17.5  23.0 n.s.a  10.0 n.s. 

Meinungsverschiedenheit  15.0  17.2 n.s.  40.0 * 

Mitleid  12.5  3.4 n.s.  0.0 - 

Rache/Ehre  10.0  3.4 n.s.  0.0 - 

Eifersucht  7.5  12.6 n.s.  15.0 n.s. 

Bedrohung durch das Opfer  7.5  4.6 n.s.  10.0 n.s. 

Instrumentelles Motiv 
(Geld, Macht etc.) 

 2.5  2.3 n.s.  10.0 n.s. 

Bestrafung 
(einer Drittperson) 

 0.0  4.6 -  0.0 - 

Ideologisches/religiöses 
Motiv 

 0.0  1.1 -  0.0 - 

Tötung durch Polizei  0.0  0.0 -  20.0 - 
* p < .05 
Signifikanzen im Vergleich mit häuslichen Schusswaffentötungen 
- zu kleine Zahlen für statistische Vergleiche 
a Unterschied signifikant, wenn Daten des SHM 2.0 inkludiert werden 
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9.4 Tatumstände 

9.4.1 Tatort 

Bei Tötungsdelikten im häuslichen Bereich stehen Täter oder Täterin und Opfer per Definition 
in einer Verwandtschaftsbeziehung (wenn auch dieser Begriff weit gefasst wird und auch für 
Nicht-Blutsverwandte gilt). Es erstaunt daher nicht, dass sie häufiger miteinander leben als 
bei ausserhäuslichen Delikten (60 % vs. 5 %) und häusliche Delikte auch häufiger im privaten 
Raum verübt werden als ausserhäusliche (90 % vs. 54 %). Bei Schusswaffentötungen im häus
lichen Kontext geschieht die Hälfte aller Taten in der gemeinsamen Wohnung (resp. im ge
meinsamen Haus) des Täters oder der Täterin und des Opfers (Tabelle 9.8). Weitere 30 % wer
den in der Wohnung oder im Haus entweder des Täters oder der Täterin oder des Opfers 
begangen (wenn diese beiden Personen nicht zusammen gewohnt haben) und 4 % in der Woh
nung resp. im Haus einer anderen Person (weder Opfer noch Täter/-in). Die Wohnung resp. 
das Haus wird dabei breit gefasst und es werden auch weitere Räumlichkeiten wie der Keller, 
das Treppenhaus, die Garage, der Garten oder generell das unmittelbare Areal um das Haus 
herum dazugezählt. In institutionellen Einrichtungen wie Spitälern oder Heimen werden 4 % 
aller Delikte verübt. Diese Institutionen können ebenfalls zu den privaten Einrichtungen ge
zählt werden, da der Täter oder die Täterin und/oder das Opfer zum Tatzeitpunkt dort wohn
haft war. Inkludiert man weiter auch die 2 % der Taten, in denen das Opfer in einem privaten 
Fahrzeug getötet wird, zum privaten Bereich, so werden insgesamt 90 % aller Opfer von 
Schusswaffentötungen innerhalb der Familie an privaten Orten getötet. Nur gerade 8 % der 
Delikte werden an einem öffentlichen Ort wie beispielsweise auf der Strasse verübt und auch 
die Natur (Wälder, Parks etc.) spielt als Tatort (mit 2 % aller Delikte) nur eine geringe Rolle 
bei Schusswaffenhomiziden im familiären Kontext. Offensichtlich geschehen Schusswaffen
delikte im familiären Kontext grossmehrheitlich in den eigenen vier Wänden. Der Tatort von 
Delikten im häuslichen Bereich mit versus ohne Schusswaffen unterscheidet sich nicht signi
fikant voneinander, wie zu erwarten werden Schusswaffentötungen im ausserhäuslichen Be
reich dagegen häufiger im öffentlichen Raum begangen (ohne Abbildung). 
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Tabelle 9.8: Tatort von Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich von 2015 bis 2022 (in % aller 
Opfer, N = 50)  

  % 

Gemeinsame Wohnung / gemeinsames Haus von Täter/-in und 
Opfer 

 50.0 

Wohnung/Haus des Opfers  22.0 

Wohnung/Haus des Täters / der Täterin  8.0 

Wohnung/Haus einer anderen Person  4.0 

Öffentlicher Ort 
(Strasse, Parkplatz, öffentliches Verkehrsmittel, Taxi etc.) 

 8.0 

Natur (Wald, Park etc.)  2.0 

Institutionelle Einrichtung (Spital, Heim etc.)  4.0 

In einem privaten Fahrzeug  2.0 

 

9.4.2 Alkohol- und Drogeneinfluss  

Alkohol und Drogen können Gewalttätigkeiten fördern, indem sie Hemmungen reduzieren 
oder aufgrund erhöhter Verständnisschwierigkeiten der unter Einfluss stehenden Personen 
Konflikte induzieren oder verstärken (siehe z. B. Clarke, 1997). Bei Schusswaffenhomiziden 
im häuslichen Rahmen spielen Substanzen wie Alkohol und Drogen jedoch keine grosse Rolle. 
Nur 14 % der Täter und Täterinnen sowie 13 % der Opfer waren zum Tatzeitpunkt alkoholi
siert und 11 % der Täter und Täterinnen sowie 4 % der Opfer standen unter dem Einfluss von 
Drogen (Abbildung 9.9). Der Anteil unter Substanzeinfluss stehender Täter und Täterinnen ist 
für alle Homizidtypen (unabhängig der Tatwaffe und des häuslichen oder ausserhäuslichen 
Kontextes) vergleichbar. Auch beim Opfer gibt es bei häuslichen Delikten keine signifikanten 
Unterschiede hinsichtlich des Substanzeinflusses zwischen Delikten mit Schusswaffen versus 
anderen Modi Operandi. Bei ausserhäuslichen Delikten steht das Opfer jedoch häufiger unter 
Alkoholeinfluss und tendenziell (jedoch statistisch knapp nicht signifikant) auch häufiger un
ter Drogeneinfluss. Dies ist wohl auf die unterschiedliche Opfertypologie bei ausserfamiliären 
Delikten (weniger Frauen und Kinder, dafür mehr Milieufälle und Streitigkeiten, wo jüngere 
Männer übervertreten sind) zurückzuführen. 

Der Tatort scheint keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass Alkohol und/oder Drogen 
im Spiel sind, zu haben, der Anteil unter Substanzeinfluss stehender Täter und Täterinnen 
sowie Opfer ist bei Tötungsdelikten im privaten und öffentlichen Raum vergleichbar. 

 

https://perma.cc/3SM9-TUPB
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Abbildung 9.9: Alkohol- und Drogeneinfluss des Täters oder der Täterin sowie des Opfers zum Tatzeit
punkt bei Tötungsdelikten im häuslichen und ausserhäuslichen Bereich mit und ohne 
Schusswaffe von 2015 bis 2022 (in % aller Täter/-innen resp. Opfer) 

 
Häusliche Delikte mit vs. ohne Schusswaffe 
(Täter/-in: N = 111; Opfer: N = 137): 
Täter/-in unter Alkoholeinfluss n.s. 
Täter/-in unter Drogeneinfluss n.s. 
Opfer unter Alkoholeinfluss n.s. 
Opfer unter Drogeneinfluss n.s. 

Schusswaffendelikte häuslich vs. ausserhäuslich 
(Täter/-in: N = 56; Opfer: N = 68): 
Täter/-in unter Alkoholeinfluss n.s. 
Täter/-in unter Drogeneinfluss n.s. 
Opfer unter Alkoholeinfluss * 
Opfer unter Drogeneinfluss n.s. 

* p < .05 

 

Vergleicht man die aktuellen Zahlen mit denjenigen des ersten Berichtes (siehe Staubli et al., 
2021), so fällt auf, dass in den letzten Jahren bei Tötungsdelikten im häuslichen Bereich weni
ger Täter und Täterinnen unter dem Einfluss von Alkohol standen. Auch wenn man – wie im 
ersten Bericht – nur Paarbeziehungen inkludiert, ist der Anteil alkoholisierter Täter und Täte
rinnen in der aktuellen Erhebung tiefer (13 % vs. 34 %). Offensichtlich spielt der Alkoholkon
sum bei häuslichen Tötungsdelikten heutzutage nicht mehr eine so grosse Rolle wie noch vor 
einigen Jahren. 

9.5 Homizid-Suizide 

Tötungsdelikte, bei denen sich der Täter oder die Täterin nach der Fremdtötung selbst tötet, 
nennt man Homizid-Suizide (im Englischen homicide-suicide). Teilweise spricht man auch 
von erweiterten Suiziden, wobei dieser Begriff den Fokus auf den Suizid lenkt und insofern 
die Fremdtötung verharmlost, weshalb im folgenden Bericht auf diesen Term verzichtet wird. 
In Anlehnung an den European Homicide Monitor wird eine Tat als Homizid-Suizid definiert, 
wenn der Suizid des Täters oder der Täterin innerhalb von 24 Stunden nach der Fremdtötung 
erfolgt (Liem et al., 2011). Während Tötungsdelikte seit 1990 stark gesunken sind (siehe Abbil
dung 9.1), sind Homizid-Suizide relativ stabil geblieben (Walser et al., 2022). Dies hat zur Folge, 
dass Homizid-Suizide relativ zu allen Tötungsdelikten gesehen, stark angestiegen sind. In den 
1990er-Jahren lag ihr Anteil noch unter 10 %, stieg dann um die Jahrtausendwende auf ca. 
20 % und liegt mittlerweile bei 24 % (ohne Abbildung). Bei jedem vierten Tötungsdelikt tötet 
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sich der Täter oder die Täterin folglich nach der Tat selbst. Bei Tötungsdelikten im häuslichen 
Bereich kommt es sogar in jedem dritten Fall zu einem nachfolgenden Suizid (ohne Abbil
dung) und bei häuslichen Delikten mit einer Schusswaffe sind 61 % Homizid-Suizide (Tabelle 
9.9). Sowohl bei häuslichen Delikten ohne Schusswaffe als auch bei ausserhäuslichen Schuss
waffendelikten ist der Anteil an Homizid-Suiziden mit 22 % resp. 10 % viel geringer. Insge
samt kam es von 2015 bis 2022 zu 25 Homizid-Suiziden im häuslichen Bereich, bei denen eine 
Schusswaffe im Spiel war. Bei all diesen Fällen war die gewaltausübende Person männlich 
und es wurden jeweils alle Opfer mit dieser Schusswaffe getötet. Auch die Selbsttötung des 
Täters erfolgte in praktisch allen Fällen mit der Schusswaffe, einzig in einem Fall suizidierte 
sich der Täter mit einer Medikamentenüberdosis. Bei Homizid-Suiziden handelt es sich um 
ein Phänomen, das vorwiegend im häuslichen Bereich verübt wird. Nur gerade vier Homizid-
Suizide (zwei mit Schusswaffen und zwei mit einer anderen Tatwaffe) wurden in diesem Zeit
raum im ausserhäuslichen Bereich verübt. 

 

Tabelle 9.9: Homizid-Suizide bei Tötungsdelikten generell sowie im häuslichen Bereich mit und ohne 
Schusswaffe von 2015 bis 2022 (in % aller Fälle, N = 197) 

  Homizid-Suizide 

Tötungsdelikte im häuslichen Bereich 
mit Schusswaffe 

 61.0 

Tötungsdelikte im häuslichen Bereich 
ohne Schusswaffe 

 22.0 *** 

Tötungsdelikte im ausserhäuslichen Bereich 
mit Schusswaffe 

 10.0 *** 

*** p < .001 

 

In Abbildung 9.10 sind die verschiedenen Konstellationen der 25 Homizid-Suizide, die von 
2015 bis 2022 im häuslichen Bereich mit einer Schusswaffe verübt wurden, aufgeführt. Bei 20 
dieser Fälle (80 %) tötete der Täter seine Partnerin und danach sich selbst. In 3 weiteren Fällen 
wurden neben der Partnerin noch weitere Personen getötet (einmal die gemeinsamen Kinder 
und zweimal weitere Verwandte und Bekannte), in 1 Fall war ausschliesslich das eigene Kind 
das Opfer und in 1 Fall wurden drei Verwandte und zusätzlich noch ein Bekannter getötet.  

 

 

 

 

 

 



Tötungsdelikte mit Schusswaffen im häuslichen Bereich 43 

Abbildung 9.10: Beziehung zwischen Täter und Opfer bei Homizid-Suiziden im häuslichen Bereich mit 
Schusswaffe von 2015 bis 2022 (in % aller Homizid-Suizide, absolute Zahlen in Klam
mern) 

 

 

Tabelle 9.10 präsentiert verschiedene Täter- und Opfermerkmale von Homizid-Suiziden und 
Homiziden ohne nachfolgendem Suizid des Täters oder der Täterin – nachfolgend als einfache 
Homizide bezeichnet – bei häuslichen Schusswaffendelikten von 2015 bis 2022. Täter, die sich 
bei häuslichen Schusswaffentötungen nach der Tat suizidieren, sind weniger oft vorbestraft 
und haben seltener psychische Auffälligkeiten als Täter und Täterinnen von einfachen Homi
ziden. Sie besitzen dagegen gleich häufig die Schweizer Staatsangehörigkeit und auch der An
teil, welcher während der Tat unter Alkoholeinfluss steht, ist vergleichbar. Jedoch stehen bei 
Homizid-Suiziden weniger Täter und Täterinnen unter dem Einfluss von Drogen als bei ein
fachen Homiziden, zwischen 2015 und 2022 sogar keine einzige Person. Täter und Täterinnen 
von Homizid-Suiziden sind durchschnittlich älter als jene von einfachen Homiziden, zudem 
ist auch der Anteil an älteren Personen (mindestens 65 Jahre alt) höher. Auch unter den Opfern 
gibt es bei Homizid-Suiziden mehr über 65-Jährige als bei einfachen Homiziden, dagegen un
terscheidet sich der Altersdurchschnitt nicht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich unter 
den Opfern auch relativ viele Kinder befinden. 

Täter und Täterinnen von Homizid-Suiziden weisen somit, mehr noch als jene von Schusswaf
fentötungen im häuslichen Bereich ohne Suizid, in vielen Belangen mehr Ähnlichkeiten mit 
der «konventionellen» Bevölkerung auf als die übrigen Täter und Täterinnen von Tötungsde
likten. 
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Tabelle 9.10: Merkmale von Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich ohne und mit anschliessen
dem Suizid des Täters oder der Täterin von 2015 bis 2022 

   
Ohne Suizid Täter/-in, 

einfache Homizide  
Mit Suizid Täter/-in, 

Homizid-Suizide 

Tätermerkmale 
(in % aller Täter/-innen) 

 (N = 16)  (N = 25) 

  65+ Jahre  43.8  60.0 n.s.a 

 Alter (Durchschnitt)  55.8 Jahre  67.9 Jahre * 

 Schweizer Staatsangehörigkeit  81.3  88.0 n.s. 

  Psychische Auffälligkeit  50.0  32.0 n.s.a 

 Mit Vorstrafe  26.7  18.2 n.s.a 

 Unter Alkoholeinfluss  25.0  4.8 n.s. 

 Unter Drogeneinfluss  25.0  0.0 -a 
     

Opfermerkmale 
(in % aller Opfer) 

 (N = 18)  (N = 32) 

  65+ Jahre  33.3  37.5 n.s.a 

 Alter (Durchschnitt)  54.4  54.0 n.s. 
* p < .05 
- zu kleine Zahlen für statistische Vergleiche 
a Unterschied signifikant, wenn Daten des SHM 2.0 inkludiert werden 

 

9.6 Informationen zu den Schusswaffen 

9.6.1 Generelles 

Im folgenden Kapitel werden die in den Akten der Staatsanwaltschaften und gerichtlichen 
Behörden erfassten Informationen zu den bei Tötungsdelikten verwendeten Schusswaffen im 
Detail aufgeführt. Erhoben wurden sämtliche Informationen zu den Schusswaffen sowie de
ren Verwendung, welche in den Akten aufgeführt waren. Um den explorativen Charakter zu 
bewahren und ein umfassendes Bild der Schusswaffen zu erhalten, wurden keine vordefinier
ten Variablen zu den Schusswaffen erhoben, sondern offen jegliche Informationen erfasst und 
nachträglich in verschiedene Variablen recodiert. Bereits im 2021 publizierten Bericht zu Ur
sachen von Tötungsdelikten innerhalb der Partnerschaft konnte festgestellt werden, dass bei 
häuslichen Delikten überproportional viele Delikte mit Schusswaffen verübt werden (Staubli 
et al., 2021). Die aktuellen Daten zeigen in dieselbe Richtung. Während bei ausserhäuslichen 

https://perma.cc/5LTX-NTXD
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Tötungsdelikten die Opfer in 25 % aller Fälle mit einer Schusswaffe getötet werden, liegt der 
entsprechende Anteil bei innerhäuslichen Delikten bei 34 % (siehe Kapitel 9.1.3). 

In den Tabelle 9.11-9.13 sind die detaillierten Informationen zu den bei häuslichen Tötungsde
likten verwendeten Schusswaffen aufgeführt. Da es bei einigen Variablen zu zahlreichen feh
lenden Werten kommt, werden wo sinnvoll die Zahlen inklusive und exklusive Missings prä
sentiert (siehe dazu Kapitel 8.3). Zur Vervollständigung des Gesamtbildes werden zusätzlich 
auch die Zahlen für die ausserhäuslichen Delikte aufgelistet, auf statistische Analysen wird 
jedoch aufgrund der geringen Anzahl von Werten verzichtet.  

9.6.2 Fehlende Angaben in den Akten 

Grundsätzlich kann nach der Erhebung der Schusswaffeninformationen festgestellt werden, 
dass in vielen Fällen nur rudimentäre Informationen über die bei Homiziden benutzten 
Schusswaffen von den Strafverfolgungsbehörden eingeholt werden (siehe Tabellen 9.11-9.13). 
Während typologische Informationen, die ohne weitere Nachforschungen einzig anhand der 
Waffe eruierbar sind (wie beispielsweise der Waffentyp, das Modell oder das Kaliber), relativ 
vollständig in den Akten vermerkt sind (Tabelle 9.12), fehlen Angaben zur Legalität des Waf
fenbesitzes bei häuslichen Delikten bei jedem zweiten Fall und bei ausserhäuslichen Delikten 
in 16 % der Fälle. Noch seltener ist die Information, ob es sich bei der Tatwaffe um eine aktive 
oder ehemalige Dienst- oder Armeewaffe handelt, in den Akten zu finden; bei häuslichen De
likten fehlt sie in 71 % der Fälle und bei ausserhäuslichen Delikten bei 63 % (Tabelle 9.13). Ein 
grosser Teil der fehlenden Informationen bei den häuslichen Schusswaffentötungen betreffen 
vorliegend allerdings Fälle, in denen der Täter oder die Täterin während des Verfahrens ge
storben ist, sei dies kurz nach der Tat (durch einen Suizid oder Schusswaffeneinsatz der Poli
zei) oder zu einem späteren Zeitpunkt (in Haft durch Suizid oder eines natürlichen Todes), 
und das Verfahren danach eingestellt wurde (siehe dazu auch Kapitel 9.6.4). 
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Tabelle 9.11: Erwerbsmodalitäten von Schusswaffen bei Tötungsdelikten im häuslichen und ausser
häuslichen Bereich von 2015 bis 2022 (in % aller Fälle, absolute Zahlen in Klammern) 

   Häusliche 
Delikte, 

inkl. Missings 

(N = 41) 

 Häusliche 
Delikte 

 

(N = 41) 

 Ausserhäusliche 
Delikte 

 

(N = 19) 

Bewilligung  
   

  

 Mit Waffenerwerbs-
 schein 

 7.3 (3)  60.0 (3)  5.3 (1) 

 Polizeiwaffe  0  0  21.1 (4) 

 Ohne Waffenerwerbs-
 schein 

 4.9 (2)  40.0 (2)  21.1 (4) 

 Unbekannt  87.8 (36)    52.5 (10) 
       

Von wem Waffenerwerb       

 Schweizer Armee  12.2 (5)  41.7 (5)  15.8 (3) 

 Polizei  2.4 (1)  8.3 (1)  21.1 (4) 

 Fremde Person  9.8 (4)  33.3 (4)  15.8 (3) 

 Bekannte Person  4.9 (2)  16.7 (2)  0 

 Unbekannt  70.7 (29)    47.3 (9) 
       

Wie Waffe erworben wurde       

 Kauf  17.1 (7)  50.0 (7)  36.8 (7) 

 Von Armee 
 übernommen 

 12.2 (5)  35.6 (5)  15.8 (3) 

 Von Polizei 
 (Dienstwaffe) 

 2.4 (1)  7.2 (1)  21.1 (4) 

 Ausleihe  2.4 (1)  7.2 (1)  0 

 Unbekannt  65.9 (27)    26.3 (5) 
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9.6.3 Waffentypen und Hersteller 

Mit Ausnahme einer Handfeuerwaffe (Sturmgewehr 90) handelt es sich bei den bei Tötungs
delikten im häuslichen Bereich verwendeten Schusswaffen allesamt um Faustfeuerwaffen (Ta
belle 9.12). Diese Waffen stammen von den unterschiedlichsten Herstellern. Am häufigsten 
werden Pistolen der Firma SIG Sauer benutzt (29 % aller Fälle). Es kann jedoch nicht festge
stellt werden, ob Waffen dieser Marke überproportional häufig für Tötungsdelikte benutzt 
werden, da man hierzu die Grundgesamtheit – die Verteilung des Besitzes in der Schweizer 
Bevölkerung – heranziehen müsste, die unbekannt ist. Da auch die Schweizer Armeewaffen 
(Sturmgewehr 90 und Pistole 75 resp. SIG P220) aus dieser Waffenmanufaktur stammen, kann 
davon ausgegangen werden, dass Waffen von SIG Sauer in der Schweizer Bevölkerung weit 
verbreitet sind. Weitere bei häuslichen Tötungsdelikten häufig verwendete Schusswaffenher
steller sind Glock (15 % aller Fälle, allesamt Pistolen) sowie Smith & Wesson (10 % aller Fälle, 
Pistolen und Revolver). Die restlichen 18 Waffen stammen aus 12 weiteren Schusswaffenma
nufakturen. 
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Tabelle 9.12: Schusswaffentypen bei Tötungsdelikten im häuslichen und ausserhäuslichen Bereich von 
2015 bis 2022 (in % aller Fälle, absolute Zahlen in Klammern) 

   Häusliche 
Delikte, 

inkl. Missings 

(N = 41) 

 Häusliche 
Delikte 

 

(N = 41) 

 Ausserhäusliche 
Delikte 

 

(N = 19) 

Typ  
   

  

 Pistole  85.4 (35)    73.6 (14) 

 Revolver  12.2 (5)    5.3 (1) 

 Büchse  2.4 (1)    10.5 (2) 

 Flinte  0    5.3 (1) 

 Maschinenpistole  0    5.3 (1) 
       

Kaliber       

 9 mm  53.7 (22)  57.9 (22)  68.4 (13) 

 7.65 mm  17.1 (7)  18.4 (7)  10.5 (2) 

 10 mm (.38 in)  7.3 (3)  7.9 (3)  5.3 (1) 

 Andere  14.6 (6)  15.8 (6)  10.5 (2) 

 Unbekannt  7.3 (3)    5.3 (1) 
       

Seriennummer       

 Unbekannt  22.0 (9)    26.3 (5) 

 

9.6.4 Legaler Status und Erwerb der Schusswaffe 

Von den 41 Schusswaffen, die von 2015 bis 2022 bei Tötungsdelikten im häuslichen Bereich 
benutzt wurden, handelt es sich bei 5 Waffen um ehemalige Armeewaffen (des Täters) und 
bei 1 Waffe um eine ehemalige Polizeiwaffe, die nach dem Dienst legal vom Täter erworben 
wurde (Tabelle 9.13). Weitere 10 Schusswaffen waren in legalem Besitz des Täters, wovon 2 
Waffen ebenfalls ehemalige Polizeidienstwaffen waren, welche jedoch als aktive Dienstwaffen 
nicht dem Täter gehört hatten, sondern nachträglich von diesem erworben wurden. Bei 4 Waf
fen weiss man, dass der Täter diese illegal besass (davon eine ehemalige Armeepistole, die der 
Täter sich illegal von einem Bekannten geliehen hat). In 1 weiterem Fall handelte es sich beim 
Opfer um den Vater des Täters und die beiden wohnten zusammen. Die Schusswaffe gehörte 
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dem Vater und der Sohn hat sie für die Tat unerlaubterweise an sich genommen. In 1 weiteren 
Fall tötete der Ehemann seine Frau mit einer Schusswaffe, die der Vater seiner Frau legal be
sass. Es ist jedoch nicht bekannt, ob der Täter die Waffe bereits seit einiger Zeit illegal besass 
und sie bei sich (und dem Opfer) zu Hause aufbewahrte oder ob er sie zum Zwecke der Tat
begehung dem Vater seiner Frau entwendete. Bei den restlichen 19 Fällen gehörte die Waffe 
zwar dem Täter oder der Täterin, es ist jedoch nicht bekannt, unter welchen Umständen resp. 
ob sie legal oder illegal erworben wurden (darunter ein Sturmgewehr 90, das wohl einmal eine 
Armeewaffe war, aber keine weiteren Angaben, wie der Täter dieses erworben hat). Von die
sen 19 Tätern und Täterinnen starben 15 vor einer möglichen Verurteilung (10 durch einen 
Suizid unmittelbar nach der Tat, 2 durch einen Suizid in Haft, 1 am Tatort durch einen Schuss
waffeneinsatz der Polizei und 2 eines natürlichen Todes), so dass die Untersuchungen einge
stellt wurden. Möglicherweise waren die Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt noch nicht so 
weit, dass die Legalität der Tatwaffe abschliessend abgeklärt werden konnte und so blieb diese 
Information unbekannt. Bei den 4 übrigen Tätern, die verurteilt oder wegen Schuldunfähigkeit 
freigesprochen wurden, gab es kein Verfahren resp. keine Verurteilung wegen eines Verstos
ses gegen das Waffengesetz, so dass zumindest bei diesen Fällen eigentlich davon ausgegan
gen werden müsste, dass der Waffenbesitz legal war. 

Somit war der Täter bei insgesamt 16 Fällen (39 %) in legalem Besitz der Schusswaffe, in 1 
weiteren Fall (2 %) gehörte die Waffe legal dem Opfer. In 4 Fällen (10 %) war der Besitz der 
Waffe durch den Täter illegal. In den weiteren 20 Fällen (49 %) steht nicht mit Sicherheit fest, 
ob der Besitz legal oder illegal war (Tabelle 9.13). 
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Tabelle 9.13: Herkunft und Legalität von Schusswaffen bei Tötungsdelikten im häuslichen und ausser
häuslichen Bereich von 2015 bis 2022 (in % aller Fälle, absolute Zahlen in Klammern) 

   Häusliche 
Delikte, 

inkl. Missings 

(N = 41) 

 Häusliche 
Delikte 

 

(N = 41) 

 Ausserhäusliche 
Delikte 

 

(N = 19) 

Militär-/Dienstwaffe  
   

  

 Aktive 
 Militär-/Dienstwaffe 

 0  0  21.1 (4) 

 Ehemalige Militär-/ 
 Dienstwaffe 

 22.0 (9)  75.0 (9)  15.8 (3) 

 Militär-/Dienstwaffe 
 (ohne weitere Infos) 

 2.4 (1)  8.3 (1)  0 

 Keine 
 Militär-/Dienstwaffe 

 4.9 (2)  16.7 (2)  0 

 Unbekannt  70.7 (29)    63.2 (12) 
       

Legalität des Besitzes       

 Legal  41.4 (17)  81.0 (17)  57.9 (11) 

  Illegal  9.8 (4)  19.0 (4)  26.3 (5) 

 Unbekannt  48.8 (20)    15.8 (3) 
       

Besitzer/-in       

 Täter/-in  95.1 (39)    63.2 (12) 

 Polizei (Dienstwaffe)  0    21.0 (4) 

 Andere Person  4.9 (2)    15.8 (3) 

 

9.6.5 Einsatz der Schusswaffe bei der Tatausführung 

Ein weiterer relevanter Punkt ist die Frage, ob der Täter oder die Täterin die Waffe zum Zwe
cke der Tatbegehung erworben hat oder ob sie schon seit längerer Zeit in seinem oder ihrem 
Besitz war. Leider fehlt auch diese Information bei der Mehrheit der Fälle (Tabelle 9.13). In 22 
(54 %) von den insgesamt 41 Fällen von Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich ist nur 
bekannt, dass die Waffe in irgendeiner Form im Besitz des Täters oder der Täterin war, es gibt 



Tötungsdelikte mit Schusswaffen im häuslichen Bereich 51 

aber keine weiteren Informationen dazu, wann und weshalb er oder sie diese erworben hat. 
Bei 2 Fällen (5 %) weiss man, dass der Täter die Schusswaffe spezifisch für die Tötung des 
Opfers erworben hat, in einem Fall legal und in einem Fall illegal. In 15 Fällen (37 %) hat der 
Täter die Waffe schon seit längerer Zeit besessen und es ist davon auszugehen (wenn das auch 
nicht in jedem einzelnen Fall dokumentiert ist), dass der Täter beim Erwerb der Waffe noch 
keine (konkrete) Tötungsabsicht hatte. In 1 Fall (2 %) gehörte die Waffe dem (im selben Haus
halt lebenden) Vater des Täters, welcher zugleich auch das Opfer war. Vermutlich hat der 
Täter die Waffe erst unmittelbar vor der Tat unerlaubterweise an sich genommen. In 1 Fall 
gehörte die Waffe dem Vater des Opfers und es ist nicht bekannt, wann und wo sie der Täter 
an sich genommen hat. 

Neben der Frage, ob der Täter oder die Täterin die Waffe zum Zwecke der Tatbegehung er
worben hat, interessiert aus präventiver Sicht auch, ob die Waffe mit der Tötungsabsicht zum 
Tatort mitgebracht wurde oder ob die Tat am Ort, wo die Waffe aufbewahrt wurde, geschah 
und die Waffe spontan beigezogen wurde. In 25 der 41 Schusswaffentötungen im häuslichen 
Kontext war die Tatwaffe im (legalen oder illegalen) Besitz des Täters oder der Täterin und 
wurde von diesem in seinem Haus resp. seiner Wohnung für die Tötung des Opfers verwen
det. In 1 weiteren Fall gehörte die Waffe dem Opfer (dem Vater des Täters), wobei Täter und 
Opfer im selben Haushalt lebten und die Schussabgabe ebenfalls zu Hause geschah. Unter der 
Annahme, dass die Täter und Täterinnen diese Schusswaffen bei sich zu Hause aufbewahrten, 
wurden folglich bei 26 Delikten (63 %) die Schusswaffen am Ort, wo sie aufbewahrt wurden, 
auch für die Tötung benutzt. In den restlichen 15 Fällen (37 %) nahm der Täter seine Schuss
waffe von zu Hause mit und erschoss das Opfer an einem anderen Ort.  
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TEIL IV: SYNTHESE DER ERGEBNISSE UND EMPFEHLUNGEN 

10 Diskussion der Resultate und Beantwortung der Forschungsfragen 

10.1 Zusammenfassung und Diskussion der Resultate 

Schusswaffentötungen sind in den letzten dreissig Jahren deutlich gesunken und mittlerweile 
haben Stichwaffen die Schusswaffen als häufigster Modus Operandi bei Tötungsdelikten ab
gelöst. Allerdings war dieser starke Rückgang hauptsächlich vom allgemeinen Rückgang der 
Schusswaffentötungen im kriminellen Milieu und aufgrund von Streitigkeiten geprägt, der 
Einsatz von Schusswaffen im häuslichen Bereich ist nur leicht gesunken – analog zum allge
meinen Trend bei Tötungsdelikten gegen Frauen, der entgegen dem stark rückläufigen Trend 
bei Tötungsdelikten zwischen Männern in den letzten Jahren relativ stabil geblieben ist 
(Suonpää et al., 2024). Insgesamt waren in den letzten Erhebungsjahren 2015 bis 2022 von den 
häuslichen Tötungsdelikten, die 61 % aller Tötungsdelikte in der Schweiz ausmachen, ein Drit
tel Schusswaffentötungen, wobei Schusswaffen signifikant häufiger im häuslichen als im aus
serhäuslichen Bereich eingesetzt werden. Damit sind rund ein Fünftel aller Tötungsdelikte in 
der Schweiz Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich. Die deutliche Reduktion der 
Schusswaffen in Schweizer Haushalten in den letzten Jahren scheint auf Schusswaffentötun
gen insb. an Frauen in der Partnerschaft kaum Einfluss gehabt zu haben, denn diese sind im 
Einklang mit Verkko’s Theorie (Kivivuori, 2017; siehe dazu auch Kapitel 9.1.2) in den letzten 
Jahrzehnten relativ stabil geblieben (so auch Suonpää et al., 2024). 

Ein Blick auf die Eigenschaften von Tätern und Täterinnen sowie Opfern von Schusswaffen
tötungen im häuslichen Bereich vermag dieses Ergebnis teilweise zu erklären. Bei den Tätern 
und Täterinnen von Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich handelt es sich nämlich 
hauptsächlich um Männer (98 %), und zwar häufiger als bei Tötungsdelikten im häuslichen 
Bereich ohne Schusswaffen. Die Täter und Täterinnen waren zudem deutlich älter als diejeni
gen von häuslichen Tötungsdelikten ohne Schusswaffen sowie von ausserhäuslichen Schuss
waffentötungen. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass Konstellationen häufig sind, in 
denen ältere Männer ihre Partnerinnen und dann sich selbst töten – entweder als »gemeinsa
mer» Suizid oder aus Mitleid wegen Krankheit oder Gebrechlichkeit der Partnerin. Dies wird 
auch anhand des Motivs der Tat bestätigt: Zwar sind bei häuslichen Schusswaffentötungen in 
knapp einem Viertel der Fälle Trennungen von Täter oder Täterin und Opfer als Motiv für die 
Tat ausschlaggebend, der Suizid des Täters (23 %) und Mitleid (13 %) sind jedoch ebenfalls 
häufige Motive für die Tat. Die restlichen Fälle können keiner homogenen Gruppe zugeordnet 
werden, sondern bestehen aus individuellen Konstellationen. Auffällig ist weiter, dass 
Schweizer Täter und Täterinnen bei häuslichen Schusswaffentötungen doppelt so häufig ver
treten sind wie bei häuslichen Fällen ohne Schusswaffeneinsatz. Bei ausserhäuslichen Schuss
waffentötungen besitzen zwar etwas weniger Täter und Täterinnen die Schweizer Staatsange
hörigkeit, der Anteil ist aber immer noch viel höher als bei häuslichen Delikten ohne Schuss
waffe. Dieses Ergebnis dürfte damit zusammenhängen, dass Schweizer Männer aufgrund des 
Militärdienstes häufiger eine Schusswaffe besitzen als Männer ohne Schweizer Staatsangehö
rigkeit – ein Ergebnis, dass sich auch dadurch bestätigen lässt, dass die eingesetzte Schuss
waffe – sofern diese Information überhaupt in den Akten stand – häufig eine ehemalige Ar
meewaffe war. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass bei Tätern und Täterinnen von 
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häuslichen Schusswaffentötungen seltener psychische Auffälligkeiten in den Akten aufge
führt waren und auch seltener psychische Auffälligkeiten als Tatmotiv vorlagen als bei Tätern 
und Täterinnen von häuslichen Tötungsdelikten ohne Schusswaffeneinsatz. Auch dieses Re
sultat ist wohl von den Fällen beeinflusst, in denen ältere Männer ihre an einem physischen 
oder psychischen Altersgebrechen leidenden Partnerinnen aus Mitleid töten und in denen für 
das Umfeld oftmals keine Anzeichen von psychischen Problemen ersichtlich waren. Da ein 
grosser Anteil der Täter und Täterinnen zudem nach der Tat verstorben ist, kann nicht ausge
schlossen werden, dass bei diesen Fällen noch keine Informationen zu psychischen Vorbelas
tungen ermittelt werden konnten. Dieses Ergebnis zeigt jedenfalls auf, dass sich solche Kons
tellationen von Tötungsdelikten oft unbemerkt entwickeln und daher präventiv schwierig zu 
erfassen sind, denn wo für das Umfeld keine Anzeichen von Belastung oder Überforderung 
ersichtlich sind, kann auch keine Unterstützung resp. Intervention erfolgen. Hier manifestie
ren sich analoge Problematiken wie in Fällen von Gewalt bei Ehepaaren im Alter, weshalb sich 
auch teilweise dieselben Präventionsansätze anbieten (siehe dazu Roulet Schwab et al., 2023). 
Es bedarf für die Fälle von Tötungsdelikten einer vertieften, qualitativen Analyse der Dyna
miken und Risikofaktoren, die zur Tötung des Partners oder der Partnerin führen, um basie
rend darauf spezifische Präventionsmassnahmen zu formulieren. 

Bei den Opfern von häuslichen Schusswaffentötungen handelt es sich mehrheitlich um weib
liche Personen, wobei sich hier der Anteil Frauen bei den Opfern nicht signifikant von den 
häuslichen Tötungsdelikten ohne Schusswaffen unterscheidet (allerdings sehr wohl von den 
ausserhäuslichen Schusswaffentötungen, wo – im Einklang mit vorbestehender Forschung – 
hauptsächlich männliche Opfer zu verzeichnen sind). Bei Schusswaffentötungen im häusli
chen Bereich sind, analog zur Täterseite, die Opfer ebenfalls durchschnittlich älter und besit
zen häufiger die Schweizer Staatsangehörigkeit als bei häuslichen Tötungsdelikten ohne 
Schusswaffen sowie ausserhäuslichen Schusswaffentötungen. Schusswaffen werden zudem 
häufiger eingesetzt, um (Ex-)Partner und (Ex-)Partnerinnen zu töten, und weniger bei der Tö
tung von Eltern und Kindern. Die Partnerschaft zwischen Täter oder Täterin und Opfer ist im 
Vergleich zu häuslichen Tötungsdelikten ohne Schusswaffeneinsatz häufiger als harmonisch 
bezeichnet worden und bestand zudem seit längerer Zeit, was ebenfalls auf die Übervertre
tung von Tötungen zwischen älteren Ehepaaren zurückzuführen ist.  

Schusswaffentötungen werden häufig von älteren Schweizer Männern – einer Generation, die 
noch häufig Militärdienst geleistet hat und danach auch noch öfters die Dienstwaffe erworben 
hat (siehe dazu Kapitel 4 und 5) – gegenüber ihren ebenfalls älteren Partnerinnen begangen. 
Die allgemeine Reduktion der Schusswaffenerhältlichkeit in Schweizer Haushalten, die auf
grund von Entwicklungen in der Schweizer Armee erfolgte, tangierte jedoch eher die jüngere 
Generation von Männern, die zum Zeitpunkt dieser Entwicklungen noch im aktiven Militär
dienst standen. Das Gewicht der Fallkonstellationen von älteren Ehepaaren bei häuslichen 
Schusswaffentötungen könnte deshalb erklären, warum trotz reduzierter Schusswaffendichte 
in Schweizer Haushalten der Anteil der häuslichen Schusswaffentötungen bis jetzt nur gering
fügig abgenommen hat. Allfällige Effekte einer reduzierten Schusswaffenerhältlichkeit in 
Schweizer Haushalten auf Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich wären daher zeitlich 
verzögert und erst in ein paar Jahren sichtbar, nämlich dann, wenn die von der reduzierten 
Schusswaffenerhältlichkeit betroffene Generation (der aktuell ca. 30-50-Jährigen) in ein Alter 
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kommen, wo – gemäss den Resultaten des SHM – das Risiko für Schusswaffendelikte zwi
schen Ehepaaren steigt. Die Frage ist nun, ob es dann zu einer Verlagerung auf andere Modi 
Operandi kommen wird, oder ob die Delikte zurückgehen werden. Eine bereits etwas ältere 
Studie aus Grossbritannien könnte hier Hinweise liefern (Clarke & Mayhew, 1988). Als Mitte 
der 1960er-Jahre in Grossbritannien das Kochgas entgiftet wurde, mit welchem davor knapp 
die Hälfte aller Suizide in diesem Land begangen wurde, gingen die Suizide markant zurück. 
Während bei jüngeren Personen eine teilweise Verlagerung auf andere Modi Operandi festge
stellt werden konnte, gab es bei älteren Person praktisch keine Verlagerungseffekte. Offen
sichtlich fanden diese älteren Personen keine für sie valablen Alternativen, die so einfach wie 
ein Suizid zu Hause durch simples Aufdrehen des Gasherdes bewerkstelligt werden konnten. 
Diese Studie zeigt, dass ältere Menschen bei Suiziden (und wohl auch bei Fremdtötungen) in 
der Wahl des Modus Operandi nicht mehr so flexibel sind und Verlagerungseffekte in dieser 
Alterskategorie eher weniger zu erwarten sind. Es bedarf allerdings für die Untersuchung die
ses Mechanismus einer längerfristigen Beobachtung der Trends bei Schusswaffendelikten im 
häuslichen Bereich.  

In den weiteren erhobenen Täter- und Opfermerkmalen unterscheiden sich Schusswaffentö
tungen nicht von Tötungsdelikten im häuslichen Bereich ohne Schusswaffeneinsatz. Die Täter 
und Täterinnen sind nicht häufiger vorbestraft als solche, die ohne Schusswaffe im häuslichen 
Bereich töten. Bei ausserhäuslichen Schusswaffentötungen ist die Vorstrafendichte jedoch ten
denziell höher als bei häuslichen und dieser Unterschied erreicht statistische Signifikanz, 
wenn man nicht nur die Fälle der Jahre 2015-2022, sondern auch die Fälle der vorherigen Da
tenerhebungswelle berücksichtigt. Diese Differenz ist auf Fälle, die sich im kriminellen Milieu 
abspielen resp. auf Auseinandersetzungen zwischen Privatpersonen zurückzuführen, wo die 
Vorstrafendichte bei den involvierten Personen (Tätern/-innen wie Opfer) grundsätzlich höher 
ist. Allgemein fällt aber auf, dass ein beachtlicher Teil der Täterschaft von häuslichen Schuss
waffentötungen Vorstrafen aufweist resp. bereits einmal durch vorgängige Drohungen oder 
Gewalt gegen den Partner oder die Partnerin polizeilich in Erscheinung getreten ist. Da wie
derholt begangene Verbrechen oder Vergehen sowie (tatsächliche und vermutete) gewalttä
tige Verhaltensweisen einen Hinderungsgrund für den Schusswaffenbesitz darstellen, wür
den in diesen Konstellationen eigentlich die Grundlagen für einen Waffenentzug nach Art. 31 
WG vorliegen. Allerdings lassen sich aus unseren Daten weder exakte Rückschlüsse darüber 
ziehen, ob diese Hinderungsgründe tatsächlich vorlagen, noch ob die für das Tötungsdelikt 
verwendete Schusswaffe im legalen oder illegalen Besitz des Täters resp. der Täterin war.  

Auch hinsichtlich des Tatortes gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen Schusswaf
fen- und anderen Tötungsdelikten im häuslichen Bereich. Beide Kategorien werden vorwie
gend in einer privaten Wohnung resp. einem privaten Haus begangen – dies im Gegensatz zu 
ausserhäuslichen Schusswaffendelikten, die häufiger im öffentlichen Raum verübt werden. 
Auch der Alkohol- und Drogenkonsum von Opfern sowie Tätern und Täterinnen unterschei
det sich bei Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich nicht von häuslichen Tötungsdelik
ten ohne Schusswaffen. Zudem scheint der Substanzkonsum bei Schusswaffentötungen im 
häuslichen Bereich generell keine grosse Rolle zu spielen; es sind nur 14 % der Täter und Tä
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terinnen sowie 13 % der Opfer zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und 11 % der Täter und Täte
rinnen sowie 4 % der Opfer stehen unter Einfluss von Drogen. Diese Werte sind durchgehend 
tiefer als bei Analysen früherer Jahre (Staubli et al., 2021). 

Ein wichtiges Merkmal bei Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich ist der hohe Anteil 
an Delikten, bei denen sich der Täter oder die Täterin nach der Tat suizidiert (sogenannte 
Homizid-Suizide). Mit 61 % aller Delikte liegt diese Rate viel höher als bei häuslichen Tötungs
delikten mit anderen Tatwaffen (22 %) sowie ausserhäuslichen Schusswaffentötungen (10 %). 
In der überwiegenden Mehrheit dieser Homizid-Suizid-Fälle bei Schusswaffentötungen im 
häuslichen Kontext, die ausschliesslich von Männern verübt wurden, wurde die Partnerin ge
tötet, teilweise sowohl die Partnerin als auch die Kinder. Der Suizid wurde zudem mit Aus
nahme eines Falles auch immer mit der Schusswaffe ausgeübt, die für die Fremdtötung einge
setzt wurde. Damit zeigt sich, dass gerade bei häuslichen Tötungsdelikten mit anschliessen
dem Suizid vermehrt Schusswaffen eingesetzt werden. Dieses Ergebnis wurde bereits in einer 
früheren Studie bestätigt, in der die Schweiz im Vergleich zu Holland deutlich mehr und im 
Vergleich zu den USA nur geringfügig weniger Schusswaffen bei Fällen von Homizid-Suizid 
aufwies (Liem et al., 2011). Schusswaffen sind demnach gerade in solchen Konstellationen ge
fährlich, in denen der Täter nicht nur die Partnerin (und allenfalls weitere Familienmitglieder 
wie die Kinder) zu töten beabsichtigt, sondern danach auch sich selbst. Allerdings muss dies
bezüglich nochmals auf die Einschränkungen der Daten (siehe Kapitel 8.2) hingewiesen wer
den, denn für die vorliegende Untersuchung konnten nur Tötungsdelikte inkludiert werden, 
für welche die Erlaubnis zur Einsicht in die offiziellen Behördenakten vorlag. Bei noch nicht 
abgeschlossenen Fällen war dies nur selten der Fall, so dass vor allem in den Jahren unmittel
bar vor der Datenerhebung nicht alle Tötungsdelikte miteinbezogen werden konnten. Unter 
der Annahme, dass vor allem bei Homizid-Suiziden das Verfahren rasch abgeschlossen wer
den kann, muss deshalb davon ausgegangen werden, dass solche Fälle in der vorliegenden 
Studie leicht übervertreten sind. 

Ein Hauptziel dieser Forschungsarbeit war, genauere Informationen zu den Schusswaffen zu 
sammeln, die in Fällen von häuslichen Tötungsdelikten eingesetzt werden. Leider musste nach 
der Aktenanalyse festgestellt werden, dass solche Informationen häufig nicht in den Akten 
aufzufinden sind. Während der Waffentyp regelmässig erhoben wird, fehlen Angaben zum 
legalen Status der Schusswaffe bei häuslichen Fällen in jedem zweiten Fall. Auch fehlen in 
71 % der häuslichen Fälle die Angaben dazu, ob es sich um eine (ehemalige) Dienst- oder Ar
meewaffe handelt. Deshalb sind die Detailangaben zu den eingesetzten Schusswaffen mit Vor
sicht zu interpretieren, da in vielen Fällen keine Angaben vorliegen und diese lückenhaften 
Informationen die Analysen beeinflussen. Der Waffentyp ist jedoch immer bekannt, und mit 
Ausnahme eines Falles wurden bei häuslichen Schusswaffentötungen nur Faustfeuerwaffen 
(hauptsächlich Pistolen) eingesetzt. Wenn Angaben erhältlich waren, bestand der grösste Teil 
der Schusswaffen aus ehemaligen Militär- oder Dienstwaffen, und der Täter oder die Täterin 
war in der Mehrheit der Fälle in legalem Besitz der Waffe. In 63 % der Schusswaffentötungen 
im häuslichen Bereich wurde die Schusswaffe, die zu Hause aufbewahrt wurde, für die Tö
tung – welche an dem Ort, wo die Waffe aufbewahrt wurde, ausgeübt wurde – eingesetzt. Da 
Konflikte unter Ehepaaren häufig zu Hause ausgetragen werden, sind zu Hause aufbewahrte 
Schusswaffen insbesondere für Tötungen an Frauen ein Risiko. Diese Ergebnisse decken sich 
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auch mit der bestehenden Forschung, wonach die Schusswaffendichte eines Landes (d. h. die 
Häufigkeit von zu Hause gelagerten Waffen) einen Einfluss auf Schusswaffentötungen an 
Frauen hat (siehe dazu Kapitel 6.1). Denn wo eine Waffe vor Ort vorhanden ist, kann sie bei 
Konflikten auch schnell und einfach eingesetzt werden. 

Eine abschliessend wichtige Erkenntnis dieser Vertiefungsstudie besteht darin, dass bei Tö
tungsdelikten häufig Angaben zur Legalität sowie Herkunft der Waffe fehlen. Diese Informa
tionen müssten eigentlich nur schon aufgrund der Tatsache, dass es sich bei Verstössen gegen 
das Waffengesetz um Offizialdelikte handelt, immer von Amtes wegen abgeklärt werden und 
das Resultat der Abklärungen in den Akten aufgeführt sein. Ein grosser Teil der fehlenden 
Informationen betrifft vorliegend allerdings Fälle, in denen der Täter oder die Täterin wäh
rend des Verfahrens gestorben ist, sei dies kurz nach der Tat (sogenannter Homizid-Suizid) 
oder zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. in Untersuchungshaft), und das Verfahren danach 
eingestellt wurde. Es ist zu vermuten, dass in diesen Fällen die Tatwaffen ohne genauere Ab
klärungen über Herkunft und Legalität nach Art. 69 StGB eingezogen wurden. Aus krimino
logischer Sicht wäre es jedoch wichtig, diese Fragen in jedem Fall abzuklären, da ansonsten 
keine saubere Datengrundlagen besteht, um Risikokonstellationen zu erfassen. Es stellt sich 
die Frage, ob bei allen anderen Fällen, in denen der Täter oder die Täterin verfolgt und verur
teilt wurde, bei Nicht-Vorhandensein von Informationen zur Legalität der Waffe davon aus
gegangen werden kann, dass die Waffe legal besessen wurde – ansonsten wären mangelnde 
strafrechtliche Abklärungen ja ein Verstoss gegen den Verfolgungszwang. Bei einer solchen 
Interpretation wäre der Anteil der legalen Schusswaffen nochmals grösser als er dies jetzt 
schon ist. Allerdings ist eine solche Interpretation gewagt, zumal auch bei einer offensichtlich 
legal besessenen Waffe diese Tatsache in den Akten kurz aufgeführt und begründet werden 
müsste. 

10.2 Beantwortung der Forschungsfragen 

In Anbetracht der obgenannten Resultate können die aufgeworfenen Forschungsfragen wie 
folgt beantwortet werden: 

1. Inwiefern unterscheiden sich Tötungsdelikte im häuslichen Bereich mit Schusswaffen 
von solchen, die im häuslichen Bereich mit einer anderen Tatwaffe oder mit blosser Kör
pergewalt begangen werden?  

Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich werden von durchschnittlich älteren Personen 
verübt, die häufiger männlich sind und die Schweizer Staatsangehörigkeit besitzen als Täter 
und Täterinnen von häuslichen Tötungsdelikten ohne Schusswaffeneinsatz. Im Vergleich zu 
den Tätern und Täterinnen von häuslichen Tötungsdelikten ohne Schusswaffen sind bei ihnen 
weniger psychische Erkrankungen bekannt und auch das Motiv ist seltener eine psychische 
Auffälligkeit. Die Opfer sind zwar in gleichem Masse wie bei den übrigen häuslichen Tötungs
delikten hauptsächlich weiblich, sind aber durchschnittlich ebenfalls älter und besitzen häufi
ger die Schweizer Staatsangehörigkeit, wenn eine Schusswaffe im Spiel ist. Kinder werden 
hingegen häufiger ohne Schusswaffeneinsatz getötet. Bei der Beziehung zwischen Täter oder 
Täterin und Opfer handelt es sich bei Schusswaffendelikten häufiger um eine Partnerschaft 
resp. Ex-Partnerschaft, während Eltern-Kind-Beziehungen (in beide Richtungen) seltener vor
kommen. Bei Partnertötungen wird die Beziehung häufiger als harmonisch beschrieben und 
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dauerte durchschnittlich länger an. Fälle von Homizid-Suiziden sind zudem häufiger bei 
häuslichen Schusswaffentötungen, wo sich der Täter in 61 % der Fälle nach der Tat selbst tötet.  

2. Inwiefern unterscheiden sich Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich von Schuss
waffentötungen, die ausserhalb des häuslichen Bereichs begangen werden? 

Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich unterscheiden sich grundsätzlich von Schuss
waffentötungen im ausserhäuslichen Bereich, da der ausserhäusliche Bereich vor allem Kons
tellationen von Tötungen im kriminellen Milieu resp. im Rahmen von Streitigkeiten zwischen 
Privatpersonen beinhaltet. Bei diesen Fällen unterscheidet sich der Anteil männlicher Täter 
zwar nicht von den Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich, die Opfer sind aber viel 
häufiger männlich und besitzen seltener die Schweizer Staatsangehörigkeit. Zudem sind Täter 
und Täterinnen sowie Opfer deutlich jünger, und die Opfer stehen häufiger unter Alkoholein
fluss während der Tat. Die Delikte finden mehrheitlich im öffentlichen Raum statt, während 
häusliche Schusswaffentötungen hauptsächlich im privaten Raum geschehen. Schusswaffen
tötungen im ausserhäuslichen Bereich werden zudem häufiger aus einem Streit heraus began
gen, während bei häuslichen Schusswaffendelikten häufiger eine Trennung zwischen Täter 
oder Täterin und Opfer oder der Suizid des Täters oder der Täterin im Vordergrund steht. 
Schliesslich unterscheidet sich auch der Trend bei Schusswaffentötungen zwischen dem aus
serhäuslichen und dem häuslichen Kontext: Während Schusswaffentötungen im ausserhäus
lichen Bereich in den letzten 30 Jahren stark gesunken sind, konnte für häusliche Schusswaf
fentötungen nur ein leichter Rückgang festgestellt werden. Schusswaffentötungen im häusli
chen Bereich (und somit mehrheitlich an Frauen) scheinen damit über die Zeit auf gleichem 
Niveau stabil zu sein, dies im Vergleich zu Schusswaffentötungen zwischen Männern.  

3. Wie viele Waffen bei häuslichen Schusswaffentötungen sind aktuelle oder ehemalige Ar
meewaffen? 

Diese Frage kann aufgrund der vielen fehlenden Angaben in den Akten (in 71 % der Fälle) nur 
ungenau beantwortet werden. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass seit 2015 eine aktuelle Ar
meewaffe für ein Tötungsdelikt im häuslichen Bereich eingesetzt worden ist. Ehemalige Mili
tär-/Dienstwaffen machten 22 % der Fälle aus, und in einem Fall (2 %) handelte es sich um eine 
Militär-/Dienstwaffe ohne weitere Angaben. Berücksichtigt man nur die Fälle, in denen Anga
ben vorhanden waren, so waren in 83 % aller Fälle Militär-/Dienstwaffen involviert. 

4. Wie viele Waffen bei häuslichen Schusswaffentötungen wurden legal erworben und wie 
viele illegal? 

Auch hier fehlen zu viele Angaben in den Akten (nämlich 49 %), um reliable Aussagen zu 
tätigen. In 42 % der Fälle war die Waffe legal, in 10 % illegal. Berücksichtigt man für die Ana
lyse nur die Fälle mit Angaben zum legalen Status der Waffe, so waren 81 % der Waffen legal 
und 19 % illegal.  

5. Wie viele Waffen bei häuslichen Schusswaffentötungen wurden zum Zwecke der Tatbe
gehung erworben, wie viele vor Ort aufgefunden? 

Auch die Frage nach dem Zweck des Waffenerwerbs fehlt in der Mehrheit der Fälle. In 22 
(54 %) von den insgesamt 41 Fällen von Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich ist nur 
bekannt, dass die Waffe in irgendeiner Form im Besitz des Täters oder der Täterin war, es gibt 
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aber keine weiteren Informationen dazu, wann und zu welchem Zweck diese erworben 
wurde. Bei 2 Fällen (5 %) weiss man, dass der Täter die Schusswaffe spezifisch für die Tötung 
des Opfers erworben hat, in einem Fall legal und in einem Fall illegal. In 15 Fällen (37 %) hat 
der Täter die Waffe schon seit längerer Zeit besessen und es ist davon auszugehen (wenn das 
auch nicht in jedem einzelnen Fall dokumentiert ist), dass der Täter beim Erwerb der Waffe 
noch keine (konkrete) Tötungsabsicht hatte. In einem Fall (2 %) gehörte die Waffe dem (im 
selben Haushalt lebenden) Vater des Täters, welcher zugleich auch das Opfer war. Vermutlich 
hat der Täter die Waffe erst unmittelbar vor der Tat unerlaubterweise an sich genommen. In 
einem Fall gehörte die Waffe dem Vater des Opfers und es ist nicht bekannt, wann, und wie 
sie der Täter an sich genommen hat. Die meisten Waffen befanden sich am Ort des Tatgesche
hens; bei 26 Delikten (63 %) wurde die Schusswaffe am Aufbewahrungsort für die Tötung be
nutzt. 

11 Empfehlungen 

Basierend auf den Ergebnissen der Datenanalyse und den daraus resultierenden Risikofakto
ren können folgende Empfehlungen ausgesprochen werden: 

1. Bei den meisten Schusswaffentötungen im häuslichen Bereich handelt es sich bei den 
Schusswaffen um Faustfeuerwaffen und ehemalige Militärwaffen (wobei hier jedoch häu
fig die entsprechenden Informationen in den Akten fehlen). Da immer weniger junge 
Schweizer Militärdienst leisten und die Dienstwaffe danach auch nicht mehr so häufig er
worben wird sowie in Anbetracht der Tatsache, dass bei häuslichen Schusswaffentötungen 
auf der Täterseite ältere Schweizer Männer übervertreten sind, stellen ehemalige Armee
waffen insbesondere bei Konstellationen, in denen ältere Männer ihre Partnerinnen töten 
und anschliessend Suizid begehen, einen Risikofaktor dar. Es bedarf einer vertieften (insb. 
auch qualitativen) Analyse dieser Fälle, um Dynamiken und Risikofaktoren genauer zu 
eruieren, die eine Tatbegehung begünstigen – dies auch in Anbetracht der Tatsache, dass 
in diesen Fällen oftmals keine «klassischen» Warnsignale wie Konflikte in der Beziehung 
oder psychische Belastungen aus den Akten ersichtlich waren.  

2. Aufgrund der Häufigkeit von Tötungsdelikten resp. Homizid-Suiziden von älteren Perso
nen sind verstärkte Präventionsbemühungen auf diese Zielgruppe zu richten. Hier ist auch 
die Zusammenarbeit mit und Sensibilisierung verschiedener Akteure (nahes Umfeld, Al
tersheime, Spitäler, Spitex oder andere Pflegeeinrichtungen) gefragt, da aus den Daten er
sichtlich ist, dass bei solchen Konstellationen häufig vor der Tat keine Warnsignale wie 
etwa Konflikte in der Beziehung oder eine psychische Erkrankung nach aussen dringen. 
Dieser Präventionsfokus ist umso wichtiger, als in den nächsten Jahren grössere Altersko
horten ein für diese Konstellationen risikoreiches Alter erreichen werden, und die Schwei
zer Bürger in dieser Alterskohorte zudem noch häufig Militärdienst geleistet haben und 
damit häufiger in Besitz einer Schusswaffe sind.  

3. Bei Fällen mit Warnsignalen sollte eine Beschlagnahme resp. Einziehung der Schusswaffe 
nach Art. 31 WG durch die Behörden geprüft werden. Da zudem aus den Daten gewisse 
Anhaltspunkte bestehen, dass ein Teil der Täter und Täterinnen Vorstrafen aufweist resp. 
aufgrund von Drohungen und Gewalt polizeilich aufgefallen ist, ist eine konsequente und 
gründliche Überprüfung dieser allfälligen Hinderungsgründe für den Erwerb resp. Besitz 
einer Schusswaffe nach Art. 8 Abs. 2 WG von grundlegender Bedeutung. 
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4. Der Schusswaffenbesitz ist in der Schweiz insb. in den letzten zehn Jahren stark zurückge
gangen, allerdings ist der Einfluss dieses Rückgangs auf Schusswaffentötungen im häusli
chen Bereich für die jüngeren Generationen noch ungewiss. Ein allfälliger Einfluss dürfte 
sich erst verzögert bemerkbar machen, wenn die zahlenmässig kleineren Alterskohorten 
von ehemaligen Armeeangehörigen, die zudem deutlich weniger häufig ihre Dienstwaffe 
nach Dienstende übernehmen, in ein etwas fortgeschritteneres Alter kommen, wo die 
Wahrscheinlichkeit von Ehekonflikten resp. auch Krankheit/Gebrechlichkeit der Ehepart
nerin zunimmt. Um diese längerfristigen Trends sichtbar zu machen und zudem auch das 
Verzerrungsproblem aufgrund hängiger Fälle ohne Akteneinsicht zu minimieren, wird 
empfohlen, die Datensammlung auf einen längeren Zeithorizont auszuweiten und Schuss
waffentötungen mit Hilfe des SHM weiter zu «monitoren», wobei die Fälle jeweils laufend 
nach Verfahrensabschluss erhoben werden.  

5. Ein grundsätzliches Problem bei der Analyse von Risikofaktoren von Schusswaffen bei 
häuslichen Tötungsdelikten besteht darin, dass zu wenig Informationen zu den Schuss
waffen, ihrer Herkunft, dem Erwerb sowie dem Einsatz in den Akten vorliegen. Ohne 
diese Informationen können keine qualitativ hochwertigen Daten gesammelt werden, die 
als Basis für die Analyse von Risikofaktoren sowie Präventionsmassnahmen bei Schuss
waffentötungen im Allgemeinen sowie im häuslichen Bereich dienen. Deshalb wird die 
Empfehlung für die Strafverfolgungsbehörden (Polizei und Staatsanwaltschaft) formu
liert, einen verstärkten Fokus auf die Untersuchung schusswaffenrelevanter Tatsachen zu 
setzen und diese auch entsprechend in den Akten zu dokumentieren. Zudem sollen auch 
bei Fällen, die aufgrund des Suizids des Täters oder der Täterin eingestellt werden, zuvor 
Abklärungen zur Herkunft und Legalität der Waffe getätigt werden.  
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